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1. Einleitung 

Das Gesetz zur Einführung eines Lobbyregisters für die Interessenvertretung gegenüber 
dem Deutschen Bundestag und gegenüber der Bundesregierung vom 16. April 2021 
(Lobbyregistergesetz – LobbyRG) ist am 1. Januar 2022 in Kraft getreten. Mit Wirkung 
zum 1. März 2024 wurde es durch das Gesetz zur Änderung des Lobbyregistergesetzes 
vom 15. Januar 2024 novelliert (geltende Fassung: Anhang 1).  

In das Lobbyregister müssen sich alle natürlichen Personen, Unternehmen und 
Organisationen eintragen, die Kontakt zum Deutschen Bundestag oder zur 
Bundesregierung aufnehmen oder in Auftrag geben, um Einfluss auf politische Prozesse 
zu nehmen, wenn ihre Tätigkeit eine im Gesetz definierte Erheblichkeitsschwelle 
überschreitet und wenn keine der im Gesetz vorgesehenen Ausnahmen vorliegt. Auch 
eine freiwillige Eintragung ist möglich.  

Wer sich trotz bestehender Registrierungspflicht nicht einträgt oder Eintragungen, 
Änderungen, Aktualisierungen oder Bestätigungen unrichtig, unvollständig oder nicht 
rechtzeitig vornimmt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße von bis 
zu 50.000 Euro geahndet werden kann. 

Die Vertretung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Interessen gegenüber der Politik, 
die für ein demokratisches Gemeinwesen unabdingbar ist, soll durch das Lobbyregister 
transparenter werden. Es schafft dabei sowohl strukturelle als – nun erstmalig – auch 
umfassende inhaltliche Transparenz und soll dazu beitragen, das Vertrauen der 
Öffentlichkeit in die Politik und die Legitimität der Willensbildungs- und 
Entscheidungsprozesse in Parlament und Regierung zu stärken. 

Eine weitere wesentliche Funktion des Lobbyregisters ist es, den Adressatinnen und 
Adressaten von Interessenvertretung im Deutschen Bundestag und in der 
Bundesregierung nähere Informationen über die mit ihnen in Kontakt tretenden 
Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter zu vermitteln. Durch den Eintrag im 
Lobbyregister erhalten die Adressatinnen und Adressaten der Interessenvertretung 
Auskunft über die Person, die mit ihnen Kontakt aufnimmt, über die dahinter stehende 
Interessenvertretungsstruktur und die Zielrichtung ihrer Interessenvertretung. 

Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter müssen deshalb eine Vielzahl von 
Informationen öffentlich machen: sowohl zu ihrer Person oder Organisation, eventuellen 
Auftraggeberinnen und Auftraggebern der Interessenvertretung sowie dem mit der 
Interessenvertretung verbundenen personellen und finanziellen Aufwand als auch zum 
Gegenstand der Interessenvertretung durch Angabe der verfolgten Interessengebiete, der 
konkreten Regelungsvorhaben, zu denen Interessenvertretung betrieben wird, sowie der 
grundlegenden Stellungnahmen und Gutachten, die zu diesen Vorhaben abgegeben 
wurden.  

Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter akzeptieren bei der Registrierung im 
Lobbyregister zudem einen Verhaltenskodex, der sie auf die Grundsätze der Offenheit, 
Transparenz, Ehrlichkeit und Integrität verpflichtet und Regeln für die Kontaktaufnahme 
zu Mitgliedern von Bundestag und Bundesregierung formuliert (Anhang 2). Verstöße 
gegen den Verhaltenskodex werden im Lobbyregister veröffentlicht. 

Gemeinsam schaffen das Lobbyregistergesetz und der Verhaltenskodex einen 
Regelungsrahmen für das Miteinander von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. 
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2. Registrierungspflicht/freiwillige Registrierung 

§ 2 Absatz 1 LobbyRG sieht eine Registrierungspflicht für Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertreter vor, wenn bestimmte gesetzliche Voraussetzungen vorliegen. 

Interessenvertretung ist nach § 1 Absatz 3 LobbyRG jede Kontaktaufnahme zum Zweck 
der unmittelbaren oder mittelbaren Einflussnahme auf den Willensbildungs- oder 
Entscheidungsprozess der Organe, Gremien, Mitglieder, Fraktionen oder Gruppen des 
Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung. 
 

2.1 Interessenvertreterin/Interessenvertreter 

Interessenvertreterinnen oder Interessenvertreter im Sinne des Gesetzes sind alle 
natürlichen oder juristischen Personen, Personengesellschaften oder sonstigen 
Organisationen, auch in Form von Netzwerken, Plattformen oder anderen Formen 
kollektiver Tätigkeit, die Interessenvertretung selbst betreiben oder in Auftrag geben. 
Dabei ist gleichgültig, ob die Interessenvertreterin oder der Interessenvertreter den 
Wohnort oder Sitz im Inland oder Ausland hat. 
 

2.1.1 Natürliche Personen  

Natürliche Personen sind Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter im Sinne des 
Lobbyregistergesetzes, wenn sie die Interessenvertretung selbst betreiben oder in Auftrag 
geben (z. B. als selbständige Unternehmensberaterin oder selbständiger 
Unternehmensberater, als eingetragene Kaufleute oder als Einzelaktivistin oder 
Einzelaktivist). Wird die Interessenvertretung selbst betrieben, spielt es für die 
Registrierungspflicht keine Rolle, ob eigene Interessen vertreten werden oder die 
Interessenvertretung im Auftrag für andere erfolgt. 

Personen, die als (gesetzliche) Vertreter/-innen, Beschäftigte einer juristischen Person, 
Personengesellschaft oder sonstigen Organisation auftreten oder in deren 
Verantwortungsbereich als „betraute Person“ tätig sind, und die Interessenvertretung in 
deren Namen betreiben, werden vom Lobbyregistergesetz nicht als eigenständige 
Interessenvertreter/-innen angesehen und müssen sich daher nicht selbst im 
Lobbyregister registrieren. In diesen Fällen ist die juristische Person, 
Personengesellschaft oder sonstige Organisation als Interessenvertreterin zu betrachten 
und in das Lobbyregister einzutragen. Die Organisation benennt dann die natürlichen 
Personen namentlich, die die Interessenvertretung für die Organisation unmittelbar 
ausüben (siehe zu den mit Interessenvertretung „betrauten Personen“ Abschnitt 5.2.1.2 
und Abschnitt 5.2.2.3). 

 

2.1.2 Juristische Personen, Personengesellschaften oder sonstige Organisationen 

Juristische Personen, Personengesellschaften oder sonstige Organisationen, auch in Form 
von Netzwerken, Plattformen oder anderen Formen kollektiver Tätigkeiten, sind 
Interessenvertreterinnen im Sinne des Lobbyregistergesetzes, wenn sie die 
Interessenvertretung nicht als einzelne natürliche Person betreiben. 
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2.2 Registrierungspflicht 

Für Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter im oben beschriebenen Sinn besteht 
gemäß § 2 Absatz 1 LobbyRG eine Pflicht zur Eintragung in das Lobbyregister, sofern die 
in § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 LobbyRG genannten Voraussetzungen erfüllt sind und 
keine Ausnahme nach § 2 Absatz 2 oder Absatz 3 LobbyRG besteht. 

Liegt eine registrierungspflichtige Interessenvertretung vor, ist die Eintragung in das 
Lobbyregister gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 LobbyRG unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes 
Zögern, vorzunehmen. 

Alle Interessenvertreter/-innen, die nicht registrierungspflichtig sind, können sich gemäß 
§ 2 Absatz 5 LobbyRG freiwillig in das Lobbyregister eintragen. Auch bei der freiwilligen 
Registrierung sind die Angaben nach § 3 Absatz 1 bis 2 LobbyRG im Lobbyregister 
verpflichtend einzutragen und die Fristen für die Eintragung von Änderungen und zur 
Aktualisierung nach § 3 Absatz 3 LobbyRG zu beachten. Es gelten auch hier die jeweils 
einschlägigen Bußgeldvorschriften des § 7 LobbyRG. 

Deshalb sollte vor Beginn der Eintragung geprüft werden, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen für eine Eintragung gegeben sind und ob eine Registrierungspflicht 
besteht oder nicht. Hierzu bietet es sich an, in vier Schritten vorzugehen und folgende 
Fragen nacheinander zu beantworten: 

 

Konkretes Vorgehen: 
 
Schritt 1: 

Wird Interessenvertretung im Sinne des Lobbyregistergesetzes ausgeübt? 

Schritt 2: 

Besteht eine Registrierungspflicht? 

Schritt 3: 

Liegt eine Ausnahme von der Registrierungspflicht vor? 

Schritt 4: 

Wenn die Frage bei Schritt 1 bejaht wurde und entweder die Frage bei 
Schritt 2 verneint oder die Frage bei Schritt 3 bejaht wurde: Kommt eine 
freiwillige Registrierung in Betracht? 

 

2.2.1 Wird Interessenvertretung im Sinne des Lobbyregistergesetzes ausgeübt? 
(Schritt 1)  

 

Interessenvertretung ist nach § 1 Absatz 3 LobbyRG jede Kontaktaufnahme zum Zweck 
der unmittelbaren oder mittelbaren Einflussnahme auf den Willensbildungs- oder 
Entscheidungsprozess der Organe, Gremien, Mitglieder, Fraktionen oder Gruppen des 
Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung. 
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2.2.1.1 Adressatinnen und Adressaten von Interessenvertretung  

Adressatinnen und Adressaten im Sinne des Lobbyregistergesetzes sind die in § 1 
Absatz 1 und 2 LobbyRG genannten Personen und Personengruppen. 

 

Organe des Deutschen Bundestages im Sinne des Lobbyregistergesetzes sind die 
Präsidentin und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter, das Präsidium, der 
Ältestenrat, das Plenum, die ständigen Ausschüsse und Sonderausschüsse 
sowie die G 10-Kommission, außerdem die Wehrbeauftragte des Deutschen 
Bundestages, die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur beim 
Deutschen Bundestag und der Polizeibeauftragte des Bundes beim Deutschen 
Bundestag. 

Gremien des Deutschen Bundestages im Sinne des Lobbyregistergesetzes sind alle 
vom Bundestag eingesetzten Untergliederungen des Deutschen Bundestages, die 
diesem zuarbeiten bzw. Entscheidungen treffen, die diesem zuzurechnen sind, 
z. B. Enquete-Kommissionen, das Parlamentarische Kontrollgremium, der 
Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung, das 
Bundesfinanzierungsgremium, das Gremium gemäß Artikel 13 Absatz 6 des 
Grundgesetzes sowie das Gremium gemäß § 90 des Zollfahndungsdienstgesetzes. 

Mitglieder des Deutschen Bundestages sind die Bundestagsabgeordneten der 
jeweils aktuellen Wahlperiode. 

Fraktionen des Deutschen Bundestages sind Vereinigungen von mindestens fünf 
Prozent der Mitglieder des Bundestages, die gleichlaufende politische Ziele 
verfolgen und mit bestimmten eigenen Rechten ausgestattet sind. 

Unter Gruppen des Deutschen Bundestages sind die vom Bundestag anerkannten 
Zusammenschlüsse von Abgeordneten zu verstehen, die nicht die erforderliche 
Größe für die Bildung einer Fraktion erreichen. 

Nach § 1 Absatz 2 Satz 1 LobbyRG gelten die Regelungen für die 
Interessenvertretung gegenüber den Organen, Gremien, Mitgliedern, Fraktionen 
oder Gruppen des Deutschen Bundestages ebenfalls für die Kontakte zu deren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Die Bundesregierung setzt sich gemäß Artikel 62 Grundgesetz zusammen aus dem 
Bundeskanzler und den Bundesministerinnen und Bundesministern. 

Gemäß § 1 Absatz 2 LobbyRG gelten die Regelungen für die Bundesregierung 
ebenfalls für die Parlamentarischen Staatssekretärinnen und 
Parlamentarischen Staatssekretäre, die Staatssekretärinnen und 
Staatssekretäre, die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter, die 
Unterabteilungsleiterinnen und Unterabteilungsleiter sowie die 
Referatsleiterinnen und Referatsleiter. 

Nicht erfasst werden Beschäftigte der Bundesministerien unterhalb der Ebene der 
Referatsleitungen sowie Beschäftigte in den Bundesministerien nachgeordneten 
Behörden. 
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2.2.1.2 Kontaktaufnahme zum Zweck der Einflussnahme auf den Willensbildungs- und 
Entscheidungsprozess  

Unter Kontaktaufnahme ist jedes aktive Verhalten zu verstehen, das einen 
Kommunikationsvorgang mit Adressatinnen und Adressaten von Interessenvertretung 
nach § 1 Absatz 1 und 2 LobbyRG einleitet oder einleiten soll.  

Eine Kontaktaufnahme kann dabei beispielsweise durch ein persönliches Treffen, einen 
Telefonanruf, per E-Mail oder Brief erfolgen. Unabhängig von ihrem Erfolg sind bereits 
Versuche, Kommunikationsvorgänge anzustoßen, als Kontaktaufnahme zu werten. Auch 
das Absenden einer E-Mail stellt eine Kontaktaufnahme dar, gleichgültig, ob die 
Adressatin oder der Adressat davon Kenntnis nimmt oder nicht. 

Kommunikationsvorgänge, die von Adressatinnen und Adressaten von 
Interessenvertretung nach § 1 Absatz 1 und 2 LobbyRG, also von Organen, Gremien, 
Mitgliedern, Fraktionen oder Gruppen des Bundestages oder von der Bundesregierung 
ausgehen, stellen hingegen keine Kontaktaufnahme im Sinne des Lobbyregistergesetzes 
dar. 

Verhaltensweisen, die auf eine allgemeine Öffentlichkeit ausgerichtet sind (z. B. 
Publikationen oder öffentliche Stellungnahmen) und bei denen Adressatinnen und 
Adressaten nach § 1 Absatz 1 und 2 LobbyRG nicht ausdrücklich angesprochen werden, 
sind ebenfalls keine Kontaktaufnahmen im Sinne des Lobbyregistergesetzes. 

Die Ansprache von Adressatinnen oder Adressaten durch öffentliches „Taggen“ von 
Personen im Rahmen der öffentlichen Kommunikation über soziale Netzwerke ist als so 
niederschwellige Kommunikationsform zu bewerten, dass nicht von einer 
Kontaktaufnahme im Sinne des Gesetzes auszugehen ist. 

Die Kontaktaufnahme muss hinsichtlich ihres Zwecks darauf ausgerichtet sein, Einfluss 
auf den Willensbildungs- oder Entscheidungsprozess der Adressatinnen und Adressaten 
der Interessenvertretung zu nehmen. Ein Bezug zu einem bereits laufenden förmlichen 
Verfahren ist nicht erforderlich. Einfluss auf Willensbildungs- oder 
Entscheidungsprozesse kann auch im Vorfeld förmlicher Verfahren ausgeübt werden. Die 
Einflussnahme auf den Willensbildungs- oder Entscheidungsprozess muss zudem nicht 
das einzige Ziel sein, das mit der Kontaktaufnahme verfolgt wird. 

 

Wichtiger Hinweis! 

Eine Registrierungspflicht besteht unabhängig davon, ob Interessenvertretung zu 
konkreten Regelungsvorhaben betrieben wird (zur Angabe von Regelungsvorhaben, 
siehe Abschnitt 5.8.1). 
 

 

Es kann bei der Kontaktaufnahme sowohl eine unmittelbare als auch eine mittelbare 
Einflussnahme angestrebt werden. 
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Unmittelbar ist eine Einflussnahme, wenn durch die Interessenvertreterin oder 
den Interessenvertreter direkt auf die Adressatin oder den Adressaten bezüglich 
eines bestimmten Willensbildungs- oder Entscheidungsprozesses eingewirkt wird, 
indem beispielsweise zu einem bestimmten Gesetzesentwurf konkrete 
Änderungsvorschläge übermittelt werden. 

Mittelbar kann eine Einflussnahme sein, wenn sie über die Einschaltung einer 
oder mehrerer Mittlerpersonen erfolgt. Mittlerpersonen sind von der 
einflussnehmenden Person unabhängige Personen (also nicht Beschäftigte, 
Mitglieder oder Beauftragte), derer sich die oder der Einflussnehmende zur 
Einflussnahme bedient. 

 
Beispiel: 
Die angestrebte Kontaktaufnahme erfolgt über Dritte, etwa durch eine 
gesteuerte Briefaktion, in der Bürgerinnen und Bürger als Mittlerinnen und 
Mittler einer vorformulierten Botschaft eingesetzt werden. Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer einer solchen Aktion werden selbst nicht erfasst. 
 

Eine mittelbare Einflussnahme liegt auch in Konstellationen vor, in denen eine 
Kontaktaufnahme dazu dient, die Grundlagen, Voraussetzungen oder 
Möglichkeiten für eine spätere direkte Einflussnahme herzustellen oder zu 
verbessern. Hier wird also nicht direkt auf einen tatsächlich ablaufenden 
Willensbildungs- oder Entscheidungsprozess eingewirkt oder ein solcher 
angestoßen. Vielmehr dienen derartige mittelbare Einflussnahmen häufig dazu, in 
einem ersten Schritt Kontakte zu knüpfen und Vertrauen zu bilden, um dadurch 
spätere direkte Einflussnahmen zu ermöglichen oder zu erleichtern. 

 
Beispiel: 
Lädt ein Interessenverband Mitglieder des Bundestages zu einem 
Parlamentarischen Abend zum Zweck der Kontaktpflege ein, kann dies 
eine mittelbare Einflussnahme darstellen. 

 

 

2.2.1.3 Interessenvertretung im Auftrag  

Als Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter gelten gemäß § 1 Absatz 4 LobbyRG 
nicht nur alle natürlichen oder juristischen Personen, Personengesellschaften oder 
sonstigen Organisationen, die die Interessenvertretung nach § 1 Absatz 3 LobbyRG selbst 
betreiben, sondern auch solche, die die Interessenvertretung in Auftrag geben. 

 
Die Interessenvertretung wird in Auftrag gegeben, wenn eine Interessenvertreterin 
oder ein Interessenvertreter nicht selbst (bei Organisationen durch Vertreter/-
innen oder Beschäftigte) unmittelbaren oder mittelbaren Einfluss auf die 
Willensbildungs- oder Entscheidungsprozesse nimmt, sondern ihre bzw. seine 
Interessen durch eine Dritte oder einen Dritten vertreten lässt. Dies ist z. B. dann 
der Fall, wenn ein Unternehmen eine Beratungsagentur mit der Vertretung seiner 
Interessen gegenüber der Politik beauftragt. 
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Erforderlich ist ein Vertragsverhältnis zwischen der Interessenvertreterin oder 
dem Interessenvertreter und der oder dem Dritten. Dieses muss nicht schriftlich 
und auch nicht notwendigerweise ausdrücklich geschlossen sein. Eine 
Gegenleistung an Dritte für die Interessenvertretung (beispielsweise in Form von 
Geldzahlungen) ist für das Bestehen eines solchen Vertragsverhältnisses nicht 
zwingend erforderlich. Sie kann aber ein Indiz dafür sein, dass die 
Interessenvertretung in Auftrag gegeben wird. 
 

Sonderfall: Interessenverbände 

Schließen sich mehrere Unternehmen einer Wirtschaftssparte oder 
zivilgesellschaftliche Organisationen zu einem Interessenverband oder 
mehrere Interessenverbände zu einem Dachverband zusammen, der die 
Aufgabe hat, die Interessen der Mitglieder gebündelt zu vertreten, geschieht 
dies häufig in der Form eines Vereins. Die bloße Mitgliedschaft in einem 
solchen Interessenverband begründet noch kein Auftragsverhältnis 
zwischen Mitglied und Verein.  

Die Mitglieder eines Verbandes müssen sich – im Unterschied zum 
Verband selbst – daher nicht in das Lobbyregister eintragen, es sei denn, 
dass sie unabhängig von der Mitgliedschaft in Verbänden auch in eigenem 
Namen Interessenvertretung betreiben oder in Auftrag geben. 

 

2.2.1.4 Keine Eintragung ohne Interessenvertretung  

Wenn eine natürliche Person, juristische Person, Personengesellschaft oder sonstige 
Organisation weder Interessenvertretung im Sinne des Lobbyregistergesetzes selbst 
betreibt noch in Auftrag gibt, darf keine Eintragung erfolgen. 

Falls bereits ein Administrationskonto mit dem Ziel angelegt wurde, einen Eintrag im 
Lobbyregister zu erstellen, und mit dem Eintragungsprozess begonnen wurde, ist dieser 
in einem solchen Fall abzubrechen. Das angelegte Administrationskonto kann dann 
durch die Administratorin/den Administrator selbst gelöscht werden. Nach 56 Tagen 
Inaktivität wird das Konto automatisch gelöscht. 

 

2.2.2 Besteht eine Registrierungspflicht? (Schritt 2)  

Nicht jede ausgeübte oder in Auftrag gegebene Interessenvertretung im Sinne des 
Lobbyregistergesetzes begründet eine Registrierungspflicht. Eine solche besteht erst dann, 
wenn eine der Erheblichkeitsschwellen gemäß § 2 Absatz 1 LobbyRG überschritten wird. 

Daher ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob von den unten stehenden fünf 
(alternativen) Voraussetzungen nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 LobbyRG mindestens 
eine auf die Tätigkeit der einzutragenden Interessenvertreterin oder des einzutragenden 
Interessenvertreters zutrifft. Es können auch mehrere Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt 
sein. 
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2.2.3 Liegt eine Ausnahme von der Registrierungspflicht vor? (Schritt 3)  

Wird Interessenvertretung ausgeübt und eine der Erheblichkeitsschwellen gemäß § 2 
Absatz 1 LobbyRG überschritten, entfällt die Registrierungspflicht nur, wenn eine der in 
§ 2 Absatz 2 und 3 LobbyRG vorgesehenen Ausnahmen von der Registrierungspflicht für 
bestimmte Tätigkeiten, Personen oder Organisationen vorliegt. Wenn keine der 
aufgeführten Ausnahmen zutrifft, besteht eine gesetzliche Registrierungspflicht. Sollten 
eine oder mehrere Ausnahmen zutreffen, kann mit Schritt 4 fortgefahren werden. 

Wichtiger Hinweis! 

Nach § 2 Absatz 2 und 3 LobbyRG gilt die Befreiung von der Registrierungspflicht nur, 
„wenn und soweit“ ein Ausnahmetatbestand erfüllt ist. Die ausgeübte 
Interessenvertretung muss sich folglich ausschließlich im Rahmen der angegebenen 
Ausnahme/Ausnahmen bewegen. 
 
Dies bedeutet, dass eine Registrierungspflicht besteht, sobald die Interessenvertretung 
über den Rahmen der in den Ausnahmetatbeständen bezeichneten Tätigkeiten 
hinausgeht. Damit eine Registrierungspflicht entfällt, muss sich die ausgeübte 
Interessenvertretung vollständig im Rahmen des betreffenden Ausnahmetatbestandes 
bzw. der betreffenden Ausnahmetatbestände bewegen. 
 
Wird dagegen Interessenvertretung nicht ausschließlich im Rahmen eines oder 
gegebenenfalls mehrerer Ausnahmetatbestände wahrgenommen und ist aus diesem 
Grund eine Registrierungspflicht begründet, müssen sich die Angaben nach § 3 Absatz 1 
und 2 LobbyRG grundsätzlich auf sämtliche Interessenvertretungstätigkeiten beziehen 
und zwar auch auf diejenigen, die inhaltlich unter die betreffende Ausnahme fallen 
würden.  
 
Interessenvertreter/-innen, die auch Interessenvertretung für Auftraggeber/-innen 
betreiben, welche nach § 2 Absatz 4 LobbyRG nicht eintragungspflichtig sind, die jedoch 
wegen anderer Tätigkeiten der Eintragungspflicht unterliegen, müssen keine Angaben zu 
den aufgrund von  § 2 Absatz 2 Nummer 7, 11, 12, 15 oder 16 LobbyRG nicht 
eintragungspflichtigen Auftraggeberinnen und Auftraggebern im Rahmen ihrer dort 
bezeichneten Tätigkeiten machen. 
 

 

Es sind drei Fallgruppen zu unterscheiden: 

⮚ Ausnahmen bei Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und 
der Bundesregierung (Abschnitt 2.2.3.1), 

 
⮚ Ausnahmen bei Interessenvertretung ausschließlich gegenüber dem Deutschen 

Bundestag (Abschnitt 2.2.3.2), 
 

⮚ Ausnahmen bei Interessenvertretung ausschließlich gegenüber der 
Bundesregierung (Abschnitt 2.2.3.3). 
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Einzelheiten zu den jeweiligen Ausnahmen werden im Folgenden erläutert:  
 

2.2.3.1 Ausnahmen bei Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und 
der Bundesregierung 

Sofern die Interessenvertretung sowohl gegenüber den Organen, Gremien, Mitgliedern, 
Fraktionen oder Gruppen des Deutschen Bundestages als auch gegenüber der 
Bundesregierung ausgeübt wird, bestehen allein die im Folgenden aufgeführten 
Ausnahmen: 

 

1. Formulierung persönlicher Interessen durch eine natürliche Person: § 2 Absatz 2 
Nummer 1 i. V. m. § 2 Absatz 3 Nummer 6 LobbyRG  

Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter müssen sich nicht im 
Lobbyregister eintragen, wenn und soweit sie natürliche Personen sind, die mit 
ihrer Eingabe ausschließlich persönliche Interessen formulieren, unabhängig 
davon, ob es sich zugleich um unternehmerische oder sonstige Interessen handelt. 

Zu beachten ist, dass die Ausnahmevorschrift nur dann einschlägig ist, wenn die 
Interessenvertreterin oder der Interessenvertreter selbst eine natürliche Person ist. 
Folglich fallen juristische Personen, Personengesellschaften oder sonstige 
Organisationen niemals unter diese Ausnahme, selbst wenn die 
Interessenvertretung durch Vertreterinnen und Vertreter oder Beschäftigte 
ausgeübt wird oder von natürlichen Personen als Auftragnehmerinnen und 
Auftragnehmer betrieben wird. 

Mit einer Eingabe werden ausschließlich persönliche Interessen formuliert, wenn 
sie von der eigenen Situation ausgehende Überlegungen, Wünsche oder Ziele 
ausdrückt. In der Regel wird damit eine Einzelfallentscheidung begehrt. Sobald 
eine Interessenvertreterin oder ein Interessenvertreter Anliegen formuliert, die 
nicht nur diese oder diesen selbst betreffen, wird kein ausschließlich persönliches 
Interesse formuliert. Einflussnahmen auf die Formulierung, Anpassung oder 
Abschaffung allgemeiner Rechtsvorschriften (etwa Gesetze oder 
Rechtsverordnungen) fallen in der Regel nicht unter die Ausnahme des § 2 
Absatz 2 Nummer 1 LobbyRG, da solche Vorschriften immer eine Vielzahl von 
Fällen regeln. Allerdings kann in solchen Fällen eine Petition gegeben sein. 

 

2. Petitionen: § 2 Absatz 2 Nummer 3 i. V. m. § 2 Absatz 3 Nummer 6 LobbyRG 

Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter müssen sich nicht im 
Lobbyregister eintragen, wenn und soweit sie eine Petition nach Artikel 17 des 
Grundgesetzes beim Deutschen Bundestag oder bei der Bundesregierung 
einreichen. 

Eine Petition nach Artikel 17 Grundgesetz liegt vor, wenn sich jemand einzeln 
oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die 
zuständigen Stellen und an die Volksvertretung wendet. Eine Kontaktaufnahme, 
die über die ordnungsgemäße Einreichung eines solchen schriftlichen Anliegens 
hinausgeht, fällt nicht unter die Ausnahmeregelung. 



 Registrierungspflicht/freiwillige Registrierung – Abschnitt 2.2 
 

 
27 

14. Diplomatische oder konsularische Tätigkeiten: § 2 Absatz 2 Nummer 17 i. V. m. 
§ 2 Absatz 3 Nummer 6 LobbyRG  

Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter müssen sich nicht im 
Lobbyregister eintragen, wenn und soweit sie diplomatische oder konsularische 
Tätigkeiten gegenüber dem Deutschen Bundestag oder der Bundesregierung 
wahrnehmen.  

Diplomatische oder konsularische Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich des 
Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen vom 18. April 1961 
(WÜD) oder des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen vom 
24. April 1963 (WÜK) fallen, unterliegen keiner Registrierungspflicht. 

Befreit von der Registrierungspflicht sind auch Vertreter/-innen internationaler 
Organisationen, deren Tätigkeit ähnlich wie diplomatische und konsularische 
Missionen privilegiert wird, beispielsweise durch das Übereinkommen vom 
13. Februar 1946 über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen 
sowie durch das Abkommen über Vorrechte und Befreiungen der 
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen vom 21. November 1947. 

Damit sind diejenigen Mitglieder von diplomatischen oder konsularischen 
Vertretungen eines Drittstaates von der Ausnahme erfasst, die in Deutschland 
akkreditiert sind. Setzen Drittstaaten hingegen sonstige Dritte, beispielsweise 
Lobbyagenturen, ein, unterfallen diese der Registrierungspflicht.  

 

 

2.2.3.2 Ausnahmen bei Interessenvertretung ausschließlich gegenüber dem Deutschen 
Bundestag 

 

Sofern die Interessenvertretung ausschließlich gegenüber den Organen, Gremien, 
Mitgliedern, Fraktionen oder Gruppen des Deutschen Bundestages ausgeübt wird, gelten 
zusätzlich die im Folgenden aufgeführten Ausnahmen: 

 

1. Anliegen von ausschließlich lokalem Charakter: § 2 Absatz 2 Nummer 2 
LobbyRG 

Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter müssen sich nicht im 
Lobbyregister eintragen, wenn und soweit sie Anliegen von ausschließlich 
lokalem Charakter geltend machen und nicht mehr als zwei Wahlkreise 
unmittelbar betroffen sind. 

Ausschließlich lokalen Charakter haben in der Regel Anliegen, die einen 
bestimmten Wahlkreis oder maximal zwei aneinander grenzende Wahlkreise 
betreffen. Interessenvertretung, die auf Erlass, Änderung oder Unterlassung 
allgemeiner Rechtsvorschriften gerichtet ist, hat in der Regel keinen lokalen 
Charakter. Ob ein ausschließlich lokaler Charakter vorliegt, ist im Einzelfall 
anhand der konkreten Umstände zu bestimmen. 
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2.2.3.3 Ausnahmen bei Interessenvertretung ausschließlich gegenüber der 
Bundesregierung 

 

Sofern die Interessenvertretung ausschließlich gegenüber der Bundesregierung ausgeübt 
wird, gelten zusätzlich die im Folgenden aufgeführten Ausnahmen: 

 

1. Informationszugangsansprüche:  § 2 Absatz 3 Nummer 1 LobbyRG  
 

Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter müssen sich nicht im 
Lobbyregister eintragen, wenn und soweit sie einen Anspruch auf gesetzlich 
geregelten Informationszugang geltend machen. 

Solche Ansprüche bestehen beispielsweise auf Grundlage des 
Informationsfreiheitsgesetzes, des Umweltinformationsgesetzes oder des 
Verbraucherinformationsgesetzes. 

Klargestellt wird, dass jemand, der ausschließlich solche Ansprüche geltend 
macht, keine registrierungspflichtige Interessenvertretung betreibt. 

 

2. Bürgeranfragen: § 2 Absatz 3 Nummer 2 LobbyRG 

Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter müssen sich nicht im 
Lobbyregister eintragen, wenn und soweit sie eine Bürgeranfrage stellen. 

Die Ausnahmeregelung stellt klar, dass allgemeine Anfragen oder Petitionen im 
Sinne des Artikels 17 Grundgesetz an die Bundesregierung und an Adressatinnen 
oder Adressaten gemäß § 1 Absatz 2 LobbyRG nicht zu einer Registrierungspflicht 
führen. Eine Bürgeranfrage/Petition liegt vor, wenn sich jemand einzeln oder in 
Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Fragen, Bitten oder Beschwerden an die 
zuständigen Stellen wendet. Eine Kontaktaufnahme, die über die Einreichung 
eines solchen Anliegens hinausgeht, fällt nicht unter die Ausnahmeregelung. 

 

3. Öffentliche Veranstaltungen der Bundesregierung: § 2 Absatz 3 Nummer 3 
LobbyRG 

Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter müssen sich nicht im 
Lobbyregister eintragen, wenn und soweit sie an Besuchsprogrammen, Vorträgen, 
Konferenzen und sonstigen öffentlichen Veranstaltungen der Bundesregierung 
teilnehmen. 

Die Ausnahmeregelung betrifft Veranstaltungen, zu denen die Bundesregierung 
oder ein Teil davon (z. B. ein Bundesministerium) einlädt. 

Es wird klargestellt, dass durch die Teilnahme keine Registrierungspflicht 
ausgelöst wird. Bei einer Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen der 
Bundesregierung fehlt es in der Regel schon an einer Kontaktaufnahme i. S. d. § 1 
Absatz 3 LobbyRG durch die Interessenvertreterin oder den Interessenvertreter. 
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4. Expertengremien: § 2 Absatz 3 Nummer 4 LobbyRG 

Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter müssen sich nicht im 
Lobbyregister eintragen, wenn und soweit sie für die von der Bundesregierung 
eingerichteten Sachverständigenräte und sonstigen Expertengremien tätig sind. 

Die Ausnahmeregelung stellt klar, dass eine Tätigkeit, die sich darauf beschränkt, 
in einem von der Bundesregierung geschaffenen beratenden Gremium 
(beispielsweise in wissenschaftlichen Beiräten oder Expertenkommissionen) 
mitzuwirken, keine registrierungspflichtige Interessenvertretung darstellt. Von der 
Bundesregierung eingerichtete Sachverständigenräte und sonstige 
Expertengremien sind beispielsweise der Digitalrat, der Wissenschaftliche Beirat 
der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen oder der Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. 

 

5. Ersuchen um Informationen: § 2 Absatz 3 Nummer 5 LobbyRG 

Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter müssen sich nicht im 
Lobbyregister eintragen, wenn und soweit sie direkten und individuellen 
Ersuchen der Bundesregierung um Sachinformationen, Daten oder Fachwissen 
nachkommen. 

Klargestellt wird, dass Kontakte, die sich darauf beschränken, der 
Bundesregierung oder Teilen davon auf deren konkrete Aufforderung hin 
Informationen mitzuteilen, keine registrierungspflichtige Interessenvertretung 
darstellen. Werden auf individuelles und direktes Ersuchen Informationen 
übermittelt, fehlt es in der Regel schon an einer Kontaktaufnahme i. S. d. § 1 
Absatz 3 LobbyRG durch die Interessenvertreterin oder den Interessenvertreter. 

 

2.2.4 Kommt eine freiwillige Registrierung in Betracht? (Schritt 4)  

Eine freiwillige Registrierung setzt voraus, dass Interessenvertretung im Sinne des 
Lobbyregistergesetzes betrieben wird (siehe Schritt 1). Wenn bereits keine 
Interessenvertretung im Sinne des Gesetzes betrieben wird, darf auch keine Eintragung in 
das Lobbyregister vorgenommen werden. Die Möglichkeit der freiwilligen Registrierung 
kommt damit in folgenden Fällen in Betracht: 

• Die Interessenvertretungstätigkeit überschreitet keine der Erheblichkeitsschwellen 
des § 2 Absatz 1 Nummern 1 bis 5 LobbyRG (siehe Schritt 2) oder 

• § 2 Absatz 2 und/oder 3 LobbyRG sieht eine Ausnahme von der Registrierungspflicht 
für die Interessenvertreterin oder den Interessenvertreter vor (siehe Schritt 3). 

 
Solchen Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern eröffnet § 2 Absatz 5 LobbyRG 
die Möglichkeit einer freiwilligen Registrierung. Zu beachten ist, dass auch bei einer 
freiwilligen Registrierung die Angaben nach § 3 Absatz 1 bis 2 LobbyRG im Lobbyregister 
einzutragen und die Fristen für die Eintragung von Änderungen und zur Aktualisierung 
nach § 3 Absatz 3 LobbyRG einzuhalten sind. 

Auch für freiwillig eingetragene Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter gelten 
die jeweils einschlägigen Bußgeldvorschriften des § 7 LobbyRG!  
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3. Übersicht über den Registrierungsvorgang 

Der Registrierungsvorgang für Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter (IV) im 
Lobbyregister umfasst mehrere Schritte und kann wegen der Notwendigkeit der 
postalischen Zustellung eines Freigabecodes, die zur Verhinderung von „Fake-
Eintragungen“ vorgenommen wird, mehrere Tage in Anspruch nehmen. 

 

3.1 Admin-Konto erstellen 

Bevor der eigentliche Eintrag im Lobbyregister angelegt werden kann, muss zunächst ein 
Registrierungskonto, das „IV-Administrations-Konto (Admin-Konto)“, erstellt werden 
(siehe Abschnitt 4). Die Administratorin/Der Administrator (im Folgenden „Admin“) 
muss eine natürliche Person sein, die befugt ist, den Eintrag einer 
Interessenvertreterin/eines Interessenvertreters im Lobbyregister zu erstellen, zu ändern 
oder zu aktualisieren, also zu administrieren. Dies gilt auch, wenn die 
Interessenvertreterin/der Interessenvertreter selbst eine juristische Person, 
Personengesellschaft oder sonstige Organisation ist. Ist die Interessenvertreterin/der 
Interessenvertreter eine natürliche Person, kann die/der Admin auch identisch sein mit 
der Interessenvertreterin/dem Interessenvertreter. 

 

3.2 Eintragungen vornehmen 

Nach der Erstellung des Admin-Kontos können dort die Eintragungen für den 
Registereintrag der Interessenvertreterin/des Interessenvertreters vorgenommen werden 
(siehe Abschnitt 5). 

 

3.3 Eintrag freigeben 

Nachdem alle Angaben vollständig eingetragen wurden, muss der Registereintrag durch 
eine/einen Admin im Admin-Konto für die Veröffentlichung im Lobbyregister 
freigegeben werden (siehe Abschnitt 6). Der Freigabeprozess umfasst mehrere Schritte. Es 
ist zu beachten, dass mehrere Tage vergehen können, bis der Eintrag im Lobbyregister 
tatsächlich veröffentlicht werden kann. 

Sofern es sich bei der Interessenvertreterin/dem Interessenvertreter nicht um eine 
natürliche Person handelt, muss zunächst angegeben werden, welche Person das 
Bestätigungsdokument für die Interessenvertreterin/den Interessenvertreter unterzeichnet 
(„Unterzeichnerin/Unterzeichner“). 

Bei juristischen Personen und Personenvereinigungen im Sinne von § 30 Absatz 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) darf das Bestätigungsdokument 
nur von einer Leitungsperson im Sinne des § 30 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 OWiG 
unterschrieben werden, vgl. § 4 Absatz 2 Satz 3 LobbyRG. Dies kann entweder ein 
Mitglied eines vertretungsberechtigten Organs, beispielsweise ein 
Vorstandsmitglied, eine oder ein vertretungsberechtigte/-r Gesellschafter/-in einer 
rechtsfähigen Personengesellschaft, eine oder ein Generalbevollmächtigte/-r oder 
eine oder ein Prokurist/-in oder eine oder ein Handelsbevollmächtigte/-r einer 
juristischen Person, eines nicht rechtsfähigen Vereins oder einer rechtsfähigen 
Personengesellschaft sein. 
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Handelt es sich bei der Interessenvertreterin/dem Interessenvertreter um eine 
sonstige Organisation im Sinne des § 1 Absatz 4 LobbyRG, ist das 
Bestätigungsdokument durch eine von der jeweiligen Organisation zu bestimmende 
vertretungsberechtigte Person zu unterschreiben. 

Nähere Informationen zur Freigabe des Registereintrags und dazu, welche Personen 
das Bestätigungsdokument unterschreiben dürfen, finden Sie im Abschnitt 6. 

Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner kann bei späteren Aktualisierungen des 
Eintrags neu bestimmt werden (Näheres hierzu im Abschnitt 7). 

 

Anschließend muss ein Bestätigungsdokument heruntergeladen werden, in dem 
sämtliche Eintragungen aufgeführt sind und das als Anlagen den Verhaltenskodex nach 
§ 5 Absatz 2 LobbyRG sowie die Datenschutzhinweise enthält.  

Beim erstmaligen Herunterladen des Bestätigungsdokuments wird im System ein 
Freigabecode erzeugt, der am Ende des Freigabeprozesses zur Authentifizierung und zur 
Veröffentlichung des Eintrags im Register einzugeben ist. Der Freigabecode wird zur 
Sicherstellung der Authentizität des Registereintrags per Briefpost an die von der/dem 
IV-Admin im Admin-Konto angegebene Adresse versandt, um „Fake-Eintragungen“ zu 
verhindern, und ist dauerhaft für alle zukünftigen Änderungen und Aktualisierungen 
gültig. 

Das Bestätigungsdokument muss von der zuvor angegebenen Unterzeichnerin/dem zuvor 
angegebenen Unterzeichner händisch oder elektronisch unterschrieben im Admin-Konto 
als PDF-Datei wieder hochgeladen werden.  

Als letzter Schritt wird durch die Eingabe des per Briefpost erhaltenen Freigabecodes der 
Registereintrag im Lobbyregister veröffentlicht.  

 

3.4 Übersicht über die erforderlichen Angaben 

Hinsichtlich der Angaben, die für die Erstellung eines Registereintrags erforderlich sind, 
ist zwischen den Angaben für die Einrichtung des Admin-Kontos und den Angaben für 
den eigentlichen Eintrag zu unterscheiden.  

 

3.4.1 Einrichtung des Admin-Kontos 

Zur Erstellung des Admin-Kontos werden folgende Informationen der IV-
Administratorin/des IV-Administrators benötigt: 

• aktive E-Mail-Adresse, auf die ein dauerhafter Zugriff sichergestellt ist 

• Familienname, Vorname 

• optional der akademische Grad 

• optional der Künstler- oder Ordensname 

• Kontaktdaten (Telefonnummer und Postanschrift) 

Diese Daten werden nicht im Lobbyregister veröffentlicht. 



 Übersicht über den Registrierungsvorgang – Abschnitt 3.4 
 

 
33 

3.4.2 Registereintrag der Interessenvertreterin/des Interessenvertreters 

Für den Registereintrag der Interessenvertreterin/des Interessenvertreters sind im 
weiteren Verlauf der Eintragung die im Folgenden genannten Informationen anzugeben.  
Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Informationen finden sich im Abschnitt 5. 

 

⮚ Für natürliche Personen: 

• Familienname, Vorname 

• optional der akademische Grad 

• optional der Künstler- oder Ordensname 

• Geburtsdatum und Geburtsort 

• Anschrift 

• elektronische Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail-Adresse) 

• gegebenenfalls die Firma oder die Bezeichnung des Unternehmens 

• Mitgliedschaften, die im Zusammenhang mit der Interessenvertretung stehen 

• allgemeine Angaben über aktuell oder zuletzt wahrgenommene Ämter, 
Mitgliedschaften oder Funktionen in der Bundesregierung, dem Deutschen 
Bundestag oder der Bundesverwaltung, die nicht länger als fünf Jahre 
zurückliegen („Drehtüreffekt“). 

 

⮚ Für juristische Personen, Personengesellschaften und sonstige Organisationen: 

• Firma, Name oder Bezeichnung der Organisation 

• Adresse der Webseite 

• elektronische Kontaktdaten (E-Mail-Adresse und Telefonnummer) 

• Anschrift 

• gegebenenfalls die Anschrift und die elektronischen Kontaktdaten der 
Geschäftsstelle am Sitz des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung 
(„Hauptstadtrepräsentanz“) 

• Rechtsform oder Art der Organisation 

• Angaben zu den gesetzlichen Vertreter/-innen oder sonstigen 
vertretungsberechtigten Personen, im Einzelnen: 

o Familienname, Vorname  

o optional der akademische Grad  

o optional der Künstler- oder Ordensname  

o elektronische Kontaktdaten (E-Mail-Adresse und Telefonnummer)  
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3.5 Technische Hinweise und Symbolerklärung 

Damit der Eintragungsprozess wie vorgesehen durchlaufen werden kann, sollte der 
verwendete Browser „Pop-ups“ erlauben. Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass das 
Herunterladen und Speichern von Dokumenten, das ebenfalls Teil des 
Eintragungsprozesses ist, entsprechend den Einstellungen des verwendeten Browsers 
erfolgt. 

Bei den Informationen, die während des Registrierungsprozesses bereitzustellen sind, 
wird zwischen zwingend erforderlichen und optionalen Informationen unterschieden. 

Zwingend erforderliche Informationen sind Angaben, die von allen 
Interessenvertreter/-innen gesetzlich verpflichtend bereitzustellen sind. Diese 
Angaben sind als Pflichtfelder mit einem Stern-Symbol (*) am Ende der 
Beschreibung des jeweiligen Eingabefeldes gekennzeichnet. 

Optionale Informationen sind solche Angaben, die entweder freiwillig und 
zusätzlich zu den zwingend erforderlichen Angaben bereitgestellt werden können 
(der Gesetzestext spricht hier in der Regel von „optionalen“ Angaben) oder solche 
Angaben, die „gegebenenfalls“ anzugeben sind. Letztere sind jedoch dann 
zwingend zu tätigen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Angabe im 
Einzelfall vorliegen. Diese Felder sind nicht durch ein Stern-Symbol 
gekennzeichnet. 

Außerdem wird nach § 4 Absatz 2 Satz 5 LobbyRG zwischen öffentlich einsehbaren und 
nicht öffentlich einsehbaren Informationen unterschieden. 

Öffentlich einsehbare Informationen sind Angaben, die nach der Veröffentlichung 
eines Eintrags im Lobbyregister öffentlich zugänglich gemacht werden und 
durchsuchbar sind. Diese Angaben sind mit einem Globus-Symbol vor dem 
jeweiligen Eingabefeld gekennzeichnet. 

Nicht öffentlich einsehbare Informationen sind solche Angaben, die zwar 
gesetzlich verlangt werden, die aber nur die Interessenvertreterin/der 
Interessenvertreter selbst und die registerführende Stelle einsehen können. 
Diese Informationen werden nicht veröffentlicht. Diese Angaben sind mit einem 
Vorhängeschloss-Symbol vor dem jeweiligen Eingabefeld gekennzeichnet. 

 
Insgesamt sind die jeweiligen Eingabefelder wie folgt gekennzeichnet: 

 

Wurde ein Pflichtfeld nicht oder in einem unzulässigen Format ausgefüllt, ist es nicht 
möglich, die Eintragung in der betreffenden Eingabemaske zu speichern. In diesem Fall 
wird durch eine Fehlermeldung am Beginn der Eingabemaske und durch rote 
Hervorhebungen und Erläuterungen an den jeweiligen Eingabefeldern über fehlende 
oder unzulässige Eingaben informiert. Dies gilt auch für optionale Felder, sofern diese in 
unzulässiger Weise ausgefüllt wurden.
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4. Admin-Konto erstellen und nutzen 

Bevor der eigentliche Eintrag im Lobbyregister angelegt werden kann, muss ein 
Registrierungskonto, das „IV-Administrations-Konto (Admin-Konto)“, erstellt werden. 
Über das Admin-Konto gelangt man später jederzeit zu dem Eintrag im Lobbyregister. 
Hierüber kann der Eintrag eingesehen, geändert und auch die jährlich zu erfolgende 
Aktualisierung der geschäftsjahresbezogenen Angaben und die Bestätigung der getätigten 
Angaben („Geschäftsjahresaktualisierung“) durchgeführt werden. 

Die Person, die eine Interessenvertreterin oder einen Interessenvertreter (IV) in das 
Lobbyregister einträgt und zu diesem Zweck ein Admin-Konto anlegt, wird nachfolgend 
als „Admin“ bezeichnet. 

 

Eine/Ein Admin ist eine natürliche Person, die befugt ist, den Eintrag einer 
Interessenvertreterin oder eines Interessenvertreters im Lobbyregister zu erstellen, 
zu ändern und zu aktualisieren, also zu administrieren. Es kann sich dabei um die 
Interessenvertreterin oder den Interessenvertreter selbst handeln, aber auch um 
eine Person, die mit der Administration des Eintrags beauftragt ist.  

Auch wenn die einzutragende Interessenvertreterin oder der einzutragende 
Interessenvertreter eine juristische Person, Personengesellschaft oder sonstige 
Organisation ist, muss eine natürliche Person als Admin benannt werden, die den 
Eintrag administriert und der registerführenden Stelle als Ansprechperson zur 
Verfügung steht. Die/Der Admin muss über eine E-Mail-Adresse, eine 
Postanschrift sowie eine aktive Telefonnummer verfügen. 

 

Es sind nur wenige Schritte nötig, um ein Admin-Konto anzulegen. Die dabei 
eingegebenen Daten werden NICHT im Lobbyregister veröffentlicht. Sie sind nur für die 
registerführende Stelle des Lobbyregisters sowie, wenn das Admin-Konto von mehreren 
Administratorinnen oder Administratoren verwaltet wird, für diese sichtbar. 

 

Wichtiger Hinweis! 

Die Kontaktaufnahme durch die registerführende Stelle erfolgt sowohl per E-Mail als 
auch auf dem Postweg und bei Bedarf telefonisch. 
 
Bitte achten Sie als Admin deshalb sorgfältig auf Richtigkeit bei der Eintragung der 
Angaben! 
 

 

Sobald das Admin-Konto erstellt wurde, kann mit dem Eintrag der Interessenvertreterin 
oder des Interessenvertreters in das Lobbyregister begonnen werden. 
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4.1 Admin-Konto anlegen 

Ein Admin-Konto ist über die Webseite des Lobbyregisters 

www.bundestag.de/lobbyregister 

anzulegen. Die Einrichtung kann über den Link „Eintragung in das Lobbyregister als 
Interessenvertreter/-in“ auf der Startseite oder unter dem Reiter „Registrierung/Log-in“ 
erfolgen. 

Wenn noch kein Admin-Konto angelegt wurde, ist dies über die Schaltfläche „Jetzt Konto 
anlegen“ möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Persönliche Angaben (Administrator/-in) 

In der jetzt angezeigten Maske sind die persönlichen Daten der/des Admin einzutragen. 
Diese Daten der/des Admin müssen nicht mit den Daten der einzutragenden 
Interessenvertreterin oder des einzutragenden Interessenvertreters übereinstimmen. 

 

http://www.bundestag.de/lobbyregister
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4.1.2 Datenschutzhinweis 
 

 

 

Auf der Seite, auf der die persönlichen Angaben noch einmal zur Prüfung dargestellt 
werden, wird auch ein Link zu den Datenschutzhinweisen für die Erstellung des Admin-
Kontos und des Eintrags in das Lobbyregister angezeigt. Das Lesen der 
Datenschutzhinweise ist durch das Setzen eines Hakens im entsprechenden Kästchen zu 
bestätigen. 

 

4.1.3 E-Mail-Verifizierung 

Zur Verifizierung der angegebenen E-Mail-Adresse wird eine automatische E-Mail von 
der registerführenden Stelle des Lobbyregisters versendet. Diese enthält einen Link zur 
Bestätigung der E-Mail-Adresse. Die E-Mail wird automatisch und unmittelbar versendet. 
Bis zum Erhalt der E-Mail können einige Sekunden vergehen. Es kann vorkommen, dass 
die E-Mail mit dem Link in den Spam-Ordner verschoben wird. Da die E-Mail von einer 
Subdomain verschickt wird, ist es erforderlich, dass die Einstellungen des genutzten 
E-Mail-Programms den Empfang solcher E-Mails ermöglichen. 

Zur Bestätigung der E-Mail-Adresse ist ein Klick auf den in der E-Mail enthaltenen 
Bestätigungslink notwendig. Der Link wird aus Sicherheitsgründen ungültig, wenn die 
E-Mail-Adresse nicht innerhalb von 60 Minuten durch diesen Klick bestätigt wird. Wird 
der Bestätigungslink erst nach Ablauf von 60 Minuten, aber innerhalb von 7 Tagen 
angeklickt, wird eine weitere E-Mail mit einem neuen Link versendet. Anderenfalls muss 
der Eintragungsvorgang erneut vorgenommen werden. 

 

4.1.4 Passwort festlegen 

Wenn die E-Mail-Adresse erfolgreich bestätigt wird, folgt die Aufforderung, ein Passwort 
für den persönlichen Zugang zu dem Admin-Konto zu vergeben. Dieses Passwort und die 
im nächsten Schritt zugewiesene Kontonummer sind künftig notwendig, um sich in das 
Admin-Konto einzuloggen. 

Das gewählte Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein, mindestens ein 
Sonderzeichen, einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben und eine Zahl enthalten. 

Das gewählte Passwort muss zur Bestätigung ein weiteres Mal in dem zweiten 
Eingabefeld eingegeben werden. Die Kontoeröffnung erfolgt anschließend durch einen 
Klick auf die Schaltfläche „Kontoeröffnung abschließen“.  
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4.2 Admin-Konto nutzen 

Sobald das Admin-Konto eingerichtet wurde, kann dieses zur Erstellung und Verwaltung 
eines Registereintrags im Lobbyregister genutzt werden. 

 

4.2.1 Kontonummer 

Sobald das Admin-Konto erfolgreich angelegt wurde, versendet die registerführende 
Stelle automatisch mittels einer weiteren E-Mail eine zufallsgenerierte siebenstellige 
Kontonummer mit einem vorangestellten „K“ für dieses Admin-Konto. Die 
Kontonummer ist dauerhaft mit dem Konto und dem vorzunehmenden Registereintrag 
verknüpft. Es empfiehlt sich, die Kontonummer sicher aufzuheben und nicht an 
unbefugte Dritte weiterzugeben. Diese Kontonummer, die angegebene E-Mail-Adresse 
und das persönliche Passwort sind für einen Log-in nötig. Die Kontonummer erleichtert 
die Kommunikation mit der registerführenden Stelle und wird nicht veröffentlicht. 

Über das Admin-Konto kann durch die/den Admin nun ein Registereintrag im 
Lobbyregister erstellt und anschließend verwaltet werden. Wenn nicht innerhalb der 
nächsten 56 Tage mit der Anlage des zukünftigen Registereintrags begonnen wird, wird 
dieses Admin-Konto automatisch wieder gelöscht.  

Bei Verlust der Kontonummer ist die registerführende Stelle zu kontaktieren. 

Es ist zu beachten, dass diese Kontonummer NICHT identisch ist mit der – fortlaufend 
vergebenen und veröffentlichten – Registernummer, die jedem veröffentlichten Eintrag 
einer Interessenvertreterin oder eines Interessenvertreters zugewiesen wird und im 
öffentlichen Register erkennbar ist. 

 

4.2.2 Admin-Log-in 

Wenn ein Admin-Konto erfolgreich eröffnet und von der registerführenden Stelle die 
siebenstellige Kontonummer mitgeteilt wurde, können sich die Admin auf der Startseite 
des Lobbyregisters unter dem Reiter „Registrierung/Log-in“ (siehe Eingabemaske oben 
unter 4.1) einloggen. 

 

Hierzu müssen 

• die Kontonummer, 

• die angegebene E-Mail-Adresse und 

• das selbstgewählte persönliche Passwort 

eingeben werden. 

 

Wenn das Passwort zehnmal falsch eingeben wurde, verlängert sich schrittweise die 
Wartezeit bis zur nächsten Anmeldemöglichkeit. 
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Sofern das Passwort nicht mehr vorliegen sollte, kann über einen Klick auf den Link 
„Passwort vergessen?“ das Passwort zurückgesetzt und ein neues Passwort vergeben 
werden. Hierfür wird ein neuer Link an die angegebene Admin-E-Mail-Adresse gesandt. 
Über den erhaltenen Link kann ein neues Passwort vergeben werden. Dieses muss den im 
Abschnitt 4.1.4 beschriebenen Anforderungen genügen. Das alte Passwort wird dann 
ungültig. 

 

4.2.3 Kontoübersicht 

Nach dem Einloggen ist der Zugang zur Kontoübersicht eröffnet. 
 

 

Nach dem ersten Einloggen kann unmittelbar mit dem Eintrag einer 
Interessenvertreterin oder eines Interessenvertreters in das Lobbyregister begonnen 
werden, indem man auf die Schaltfläche „Eintrag ins Lobbyregister“ klickt. Der 
Eintragungsprozess kann jederzeit unterbrochen und später wieder aufgenommen 
werden. In der Zwischenzeit bleiben die bereits gespeicherten Eintragungen im Konto 
erhalten. Einzelheiten des Eintragungsprozesses werden unten in Abschnitt 5 erläutert. 

Es ist zu beachten, dass der Eintrag innerhalb von acht Wochen ab Beginn der 
Eintragungen freigegeben und damit im Lobbyregister veröffentlicht werden muss. In der 
Kontoübersicht wird diese Frist in Tagen angezeigt und heruntergezählt. Diese Zählung 
beginnt von Neuem, wenn Änderungen im vorbereiteten, aber noch nicht 
veröffentlichten Eintrag durch die/den Admin vorgenommen werden. Wenn dies nicht 
geschieht und auch das Admin-Konto vier weitere Wochen inaktiv bleibt, wird das 
Admin-Konto mit allen bereits getätigten Eintragungen automatisch wieder gelöscht. 
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Außerdem können von der Kontoübersicht aus das Admin-Konto verwaltet, die eigenen 
Angaben und auch die Angaben weiterer Admin mit Ausnahme der von diesen für das 
Admin-Konto genutzten E-Mail-Adresse geändert werden (siehe Abschnitt 4.2.4), indem 
man unter der Überschrift „Aktionen“ auf das Symbol für „Bearbeiten“ klickt. Die eigene 
E-Mail-Adresse kann die/der Admin ändern, indem im Kasten rechts oben auf „Meine E-
Mail-Adresse ändern“ geklickt wird. Es wird dann eine E-Mail an die neue E-Mail-
Adresse mit einem Link versendet, über den die neue E-Mail-Adresse bestätigt werden 
muss. Nach der Bestätigung kann man sich (nur noch) mit der neuen E-Mail-Adresse 
anmelden. 

Die Admin-Profile der anderen Admin können gelöscht werden, indem man auf das 
Papierkorb-Symbol klickt.  

 

Nach Veröffentlichung des Registereintrags kann man von hier aus auch die Angaben im 
Registereintrag der Interessenvertreterin oder des Interessenvertreters einsehen, ändern 
oder aktualisieren, indem man auf die entsprechende Schaltfläche klickt. 

Außerdem steht hier ein PDF-Dokument mit einer vollständigen Übersicht über alle 
bereits in dem Registereintrag vorgenommenen Eintragungen zum Herunterladen zur 
Verfügung. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, nach Veröffentlichung des Registereintrags ein 
komprimiertes Lobbyregister-Profil („Visitenkarte“) als PDF-Dokument herunterzuladen, 
das den Adressatinnen und Adressaten der Interessenvertretung bei der 
Kontaktaufnahme zur Verfügung gestellt werden kann. 

 

Es sollte nicht vergessen werden, sich durch einen Klick auf die Schaltfläche 
„Ausloggen“ oder auf das Wort „Ausloggen“ rechts oben in der Kopfzeile abzumelden. 
Eine automatische Abmeldung erfolgt nach zwei Stunden Inaktivität. 

 

4.2.4 Weitere Admin hinzufügen 

Es können bis zu zehn Personen als Admin eingetragen werden. Um eine/einen Admin 
zu dem Konto hinzuzufügen, ist in der Kontoübersicht über die Schaltfläche 
„Administrationsprofil hinzufügen“ die E-Mail-Adresse der neuen Administratorin oder 
des neuen Administrators einzugeben. Die E-Mail-Adresse darf dabei noch nicht für ein 
anderes Konto verwendet werden. Die/Der neue Admin erhält dann eine E-Mail mit 
einem Link, den sie/er innerhalb von sieben Tagen anklicken muss, um darüber ein 
Admin-Profil in diesem Konto anzulegen. Erfolgt der Kontobeitritt nicht innerhalb von 
sieben Tagen, muss der Einladungsprozess erneut begonnen werden. 

Über die Kontoübersicht können die Angaben zu den Admin unter 
„Administrationsprofile“ von allen Admin angesehen und auch geändert werden. 

Für Änderungen der Angaben zu einzelnen Admin ist auf das Symbol für „Bearbeiten“ 
neben dem entsprechenden Administrationsprofil zu klicken. Hier kann auch das 
Admin-Profil einer oder eines anderen Admin gelöscht werden, wenn diese/-r 
beispielsweise aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. 
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Es sei darauf hingewiesen, dass sich mehrere Admin gleichzeitig einloggen und parallel 
das Konto und den Registereintrag verwalten können. Sollte durch mehrere Admin 
parallel am Registereintrag gearbeitet werden, gilt es zu beachten, dass die jeweils zuletzt 
gespeicherten Angaben eventuell zuvor gespeicherte und noch nicht im Register 
veröffentlichte Angaben überschreiben. Hier obliegt es den Admin, parallele Arbeiten am 
Eintrag zu vermeiden oder mindestens miteinander zu koordinieren. 

4.3 Konto löschen 

Solange der Registereintrag nicht veröffentlicht wurde, ist es zudem möglich, aus der 
Kontoübersicht heraus das ganze Konto wieder zu löschen. Dazu steht im Kasten rechts 
oben der Link „Konto löschen“ zur Verfügung. Nach der Bestätigung durch die Eingabe 
der Kontonummer wird das Admin-Konto mit allen dort eingetragenen Informationen 
vollständig und endgültig gelöscht. Wenn bereits ein Eintrag im Lobbyregister 
veröffentlicht wurde, kann das Admin-Konto nicht mehr unmittelbar gelöscht werden. 

Wenn die Interessenvertreterin oder der Interessenvertreter keine eintragungspflichtige 
Interessenvertretung mehr betreibt, kann dies der registerführenden Stelle über den Link 
in der Kontoübersicht „Beendigung der eintragungspflichtigen Interessenvertretung“ 
angezeigt werden (vgl. Abschnitt 9). Nach Eingang der Anzeige überträgt die 
registerführende Stelle den Eintrag der Interessenvertreterin/des Interessenvertreters in 
die Liste früherer Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter. Der Eintrag im 
Register kann dann nicht weiter bearbeitet werden. 

 
Konkretes Vorgehen beim Anlegen eines Admin-Kontos: 
 

• Klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt Konto anlegen“. 

• Geben Sie eine E-Mail-Adresse zur Verwaltung des Registereintrags ein. 

• Tragen Sie die persönlichen Angaben (Namen und Kontaktdaten) der 
IV-Administratorin oder des IV-Administrators ein. 

• Prüfen Sie die Richtigkeit der Angaben und bestätigen Sie, dass Sie die 
Datenschutzhinweise gelesen haben. 

• Nach einem Klick auf „Konto jetzt erstellen“ erhalten Sie eine E-Mail 
mit einem Bestätigungslink an die angegebene E-Mail-Adresse. 

• Klicken Sie auf den Link und folgen Sie den Anweisungen auf der 
Webseite, um Ihr persönliches Passwort zu vergeben. 

• Nachdem Sie diese Schritte erfolgreich abgeschlossen haben, erhalten 
Sie eine E-Mail, in der Ihnen die Kontonummer des Admin-Kontos 
mitgeteilt wird. 

• Mit dieser Kontonummer, der angegebenen E-Mail-Adresse und dem 
gewählten Passwort können Sie sich in das Admin-Konto einloggen und 
zur „Kontoübersicht“ gelangen, um von dort das Admin-Konto und den 
Eintrag im Lobbyregister zu verwalten. 
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5. Eintragungen vornehmen 

Es wurde versucht, den Eintragungsprozess so selbsterklärend und praktikabel wie 
möglich zu gestalten. In Anbetracht der Vielzahl von einzelnen Eintragungsfeldern 
erscheint es aber sinnvoll, zu jedem einzelnen Eintragungsfeld im Rahmen dieses 
Handbuchs Erläuterungen anzubieten, sodass möglichst viele Fragen auf diese Weise 
ohne Kontaktaufnahme mit der Hotline der registerführenden Stelle geklärt werden 
können. 

 

Um mit der Eintragung zu beginnen, klickt man nach der Anmeldung im Admin-Konto 
(siehe Abschnitt 4) auf die Schaltfläche „Eintrag ins Lobbyregister“. Dadurch gelangt 
man zur Eintragsübersicht. 
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5.1 Allgemeine Hinweise zur Eintragung 

Ein wichtiges Instrument bei der Vornahme des Registereintrags ist die 
Eintragsübersicht, die der/dem Admin erleichtert, den Eintragungsprozess strukturiert zu 
gestalten und die einzelnen Eintragungskategorien nach Wunsch zu bearbeiten. 

 

In der Eintragsübersicht wird eine Vielzahl von Informationen zum Eintragungs- und 
Änderungsprozess bereitgestellt: 

In der Kopfzeile wird eine Prozentzahl angezeigt, die angibt, wie weit – bei Annahme 
eines durchschnittlichen Eintragungsumfangs – der Eintragungsprozess bereits in etwa 
fortgeschritten ist. Der Eintragungsprozess kann jederzeit unterbrochen und später 
fortgeführt werden. 

Ferner wird darüber informiert, wie viel Zeit noch verbleibt, bis alle Angaben für den 
Ersteintrag gemacht sein müssen. Diese Frist dient der Verhinderung von dauerhaft nicht 
finalisierten Einträgen im Register und stellt keine rechtsverbindliche Frist für die 
Eintragung dar. Nach dem Anlegen eines Admin-Kontos hat man 56 Tage Zeit, um die 
Eintragungen vorzunehmen und den Freigabeprozess zu starten. Diese Frist beginnt nach 
jeder im Eintrag vorgenommenen Aktion („Ausfüllen“ oder „Bearbeiten“) von Neuem. 

Darunter werden die einzelnen Eintragungskategorien und Informationen über die 
Bearbeitung der jeweiligen Kategorie angezeigt. 

Die einzelnen Unterkategorien einer Eintragungskategorie werden durch einen Klick auf 
„Inhalt“ sichtbar. 

In der Spalte „Letzte Bearbeitung“ wird das Datum der letzten Bearbeitung der jeweiligen 
Eintragskategorie angezeigt. 
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5.2 Identität der Interessenvertreterin/des Interessenvertreters 

Nach § 1 Absatz 4 LobbyRG sind Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter 
natürliche Personen oder juristische Personen, Personengesellschaften oder sonstige 
Organisationen, auch in Form von Netzwerken, Plattformen oder anderen Formen 
kollektiver Tätigkeiten, die Interessenvertretung selbst betreiben oder in Auftrag geben. 

 

 
 

In der vorstehenden Eingabemaske ist anzugeben, ob es sich bei der 
Interessenvertreterin/dem Interessenvertreter um eine natürliche Person oder um eine 
juristische Person, Personengesellschaft oder sonstige Organisation, auch in Form von 
Netzwerken, Plattformen oder anderen Formen kollektiver Tätigkeiten, handelt. 

Diese Unterscheidung ist erforderlich, weil das LobbyRG von natürlichen Personen zum 
Teil andere Angaben verlangt als von juristischen Personen, Personengesellschaften oder 
sonstigen Organisationen. 

Eine differenzierte Darstellung der Unterscheidung und der einzelnen Merkmale von 
natürlichen Personen einerseits und juristischen Personen, Personengesellschaften und 
sonstigen Organisationen andererseits findet sich in Abschnitt 2.1.  
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Konkretes Vorgehen: 

• Geben Sie an, ob die Interessenvertreterin/der Interessenvertreter eine 
natürliche Person oder eine juristische Person, Personengesellschaft 
oder sonstige Organisation ist. 

• Bestätigen Sie die Auswahl mit einem Klick auf die Schaltfläche 
„Speichern + weiter“. 

 

Auf den folgenden Seiten finden sich zunächst die Erläuterungen zu den Informationen, 
die von natürlichen Personen bereitgestellt werden müssen (Abschnitt 5.2.1). Die 
Erläuterungen zu den Informationen, die von juristischen Personen, 
Personengesellschaften oder sonstigen Organisationen bereitgestellt werden müssen, 
finden sich im Abschnitt 5.2.2. 

 

5.2.1 Natürliche Personen 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 LobbyRG müssen Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertreter, die sich als natürliche Person in das Lobbyregister eintragen, 
folgende Informationen bereitstellen: 

• Familienname, Vorname, optional der akademische Grad, optional der Künstler- 
oder Ordensname (§ 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a LobbyRG, siehe Abschnitt 
5.2.1.1), 

• Geburtsdatum und Geburtsort (§ 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b LobbyRG, 
siehe Abschnitt 5.2.1.1),  

• Anschrift (§ 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c LobbyRG, siehe Abschnitt 5.2.1.1), 

• elektronische Kontaktdaten (E-Mail-Adresse und Telefonnummer) (§ 3 Absatz 1 
Nummer 1 Buchstabe d LobbyRG, siehe Abschnitt 5.2.1.1),  

• gegebenenfalls die Firma oder Bezeichnung des Unternehmens (§ 3 Absatz 1 
Nummer 1 Buchstabe e LobbyRG, siehe Abschnitt 5.2.1.1),  

• Mitgliedschaften, die im Zusammenhang mit der Interessenvertretung stehen (§ 3 
Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f LobbyRG, siehe Abschnitt 5.2.1.3),  

• Familienname, Vorname, optional der akademische Grad, optional der Künstler- 
oder Ordensname der Personen, die mit der Interessenvertretung nicht nur bei 
Gelegenheit betraut sind und die Interessenvertretung unmittelbar ausüben (§ 3 
Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe g LobbyRG, siehe Abschnitt 5.2.1.2). 

Hinzu kommen Angaben zum sogenannten „Drehtüreffekt“ nach § 3 Absatz 1 Nummer 3 
LobbyRG in Bezug auf die Interessenvertreterin oder den Interessenvertreter sowie in 
Bezug auf die durch sie oder ihn mit Interessenvertretung betrauten Personen. Dabei 
handelt es sich um Angaben über ein aktuell oder zuletzt wahrgenommenes Amt, eine 
Mitgliedschaft oder eine Funktion in der Bundesregierung, dem Deutschen Bundestag 
oder in der Bundesverwaltung (siehe hierzu Abschnitt 5.3).  
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Im Folgenden werden die einzelnen Masken in der Reihenfolge bei der Eintragung 
erläutert. 

 

5.2.1.1 Stammdaten 

In diesem Abschnitt werden die Stammdaten, die Interessenvertreterinnen oder 
Interessenvertreter, die natürliche Personen sind, eintragen müssen, erläutert.  

 

Einzelkaufleute  

Zunächst ist anzugeben, ob die natürliche Person eine eingetragene Kauffrau oder ein 
eingetragener Kaufmann nach dem Handelsgesetzbuch ist. Ist dies der Fall, ist diese 
Option auszuwählen. 

Ist dies nicht der Fall, ist die Option „Andere natürliche Person“ zu wählen. 
Einzelkaufleute müssen im Verlaufe des Registereintrags bzw. der Aktualisierung der 
geschäftsjahresbezogenen Angaben ihre Jahresabschlüsse oder Rechenschaftsberichte im 
Register bereitstellen. 
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Adressfeld 1 

Hier ist die Adresse (in der Regel Straßenname und Hausnummer) der 
Interessenvertreterin/des Interessenvertreters einzugeben. Bei einer Straßenadresse 
kann dieses Adressfeld auch für Zusätze genutzt werden, falls die alleinige Angabe 
von Straße und Hausnummer zu Missverständnissen führen könnte (maximal 35 
Zeichen).  

Es muss zumindest das erste der beiden Adressfelder ausgefüllt werden. 

Adressfeld 2 

Das Adressfeld 2 kann für zusätzliche Angaben zur Adresse der 
Interessenvertreterin/des Interessenvertreters oder für die Angabe des Straßennamens 
und der Hausnummer genutzt werden, falls das erste Adressfeld bereits für 
zusätzliche Informationen benötigt wurde (maximal 35 Zeichen). 

Ort 

Hier ist der Ort der Anschrift der Interessenvertreterin/des Interessenvertreters 
einzugeben. Wenn in dem betreffenden Staat ein Postcode oder Ähnliches verwendet 
wird, kann dies ebenfalls hier eingegeben werden (maximal 50 Zeichen). 

 

5.2.1.2 Mit Interessenvertretung betraute Personen 

Anzugeben sind im Registereintrag alle natürlichen Personen, die durch die 
Interessenvertreterin oder den Interessenvertreter mit der Interessenvertretung nicht nur 
bei Gelegenheit betraut sind und die Interessenvertretung unmittelbar ausüben. 
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5.2.1.3 Mitgliedschaften 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe f LobbyRG müssen natürliche Personen 
Mitgliedschaften angeben, die im Zusammenhang mit der Interessenvertretung stehen. 
Angegeben werden müssen nur solche Mitgliedschaften, die im weitesten Sinne in einem 
Zusammenhang mit Interessenvertretung im Sinne des Lobbyregistergesetzes stehen. 
Dieser Zusammenhang ist weit auszulegen, die Verpflichtung zur Angabe von 
Mitgliedschaften wird aber beschränkt auf Mitgliedschaften, die einen Bezug zu den 
benannten Interessen- und Vorhabenbereichen haben. 
 

Beispiel:  

Eine Interessenvertreterin/Ein Interessenvertreter, die oder der sich beispielsweise 
gegenüber den Adressatinnen und Adressaten des Lobbyregistergesetzes für die 
Belange von Menschen mit Behinderungen einsetzt und beispielsweise Mitglied in 
der Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. ist, muss diese Mitgliedschaft angeben.  

Eine Mitgliedschaft in einem Sportverein, die nichts mit der 
Interessenvertretungstätigkeit zu tun hat, ist nicht anzugeben. 

 

 

 
Mitgliedschaften in Körperschaften des öffentlichen Rechts, die kraft Gesetzes bestehen, 
wie etwa Mitgliedschaften in den Industrie- und Handelskammern, müssen nicht 
angegeben werden. 
 
Mitgliedschaften sind aber auch dann anzugeben, wenn die Organisation, bei der eine 
Mitgliedschaft besteht, selbst keine Interessenvertretung betreibt, aber Hinweise, 
Informationen oder sonstige Unterstützung für die eigene Interessenvertretung 
bereitstellt. 
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5.2.2 Juristische Person, Personengesellschaft oder sonstige Organisation 

Juristische Personen, Personengesellschaften oder sonstige Organisationen haben 
folgende Angaben zu machen: 

 

• Angabe der Stammdaten (Abschnitt 5.2.2.1), 
 

• Angaben zur Vertretung (Abschnitt 5.2.2.2), 
 

• Angaben zu den mit Interessenvertretung betrauten Personen (Abschnitt 5.2.2.3), 
 

• Gegebenenfalls: Angaben zur Mitgliederzahl (Abschnitt 5.2.2.4),  
 

• Angaben zu Mitgliedschaften (Abschnitt 5.2.2.5). 

 

 

5.2.2.1 Stammdaten 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a und b LobbyRG müssen 
Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter, die sich als juristische Person, 
Personengesellschaft oder sonstige Organisation in das Lobbyregister eintragen, 
Informationen zu 

 

• Firma, Name oder Bezeichnung der Organisation,  

• Webseite, 

• elektronischen Kontaktdaten,  

• Anschrift, 

• gegebenenfalls Anschrift und elektronische Kontaktdaten einer Geschäftsstelle 
am Sitz des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung 
(Hauptstadtrepräsentanz) sowie 

• Rechtsform oder Art der Organisation  

 

angeben (sogenannte „Stammdaten“).  
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5.2.2.2 Vertretung 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c LobbyRG müssen Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertreter, die juristische Personen, Personengesellschaften oder sonstige 
Organisationen sind, Informationen zu allen gesetzlichen Vertretungen oder sonstigen 
vertretungsberechtigten Personen bereitstellen. 

 

 
Gesetzliche Vertreter/-innen sind Personen, die eine juristische Person oder eine 
Personengesellschaft auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen umfassend 
vertreten. 

 

Beispiele: 

Rechtsform Gesetzliche Vertretung 

Eingetragener Verein (e. V.) Vorstand (§ 26 Absatz 1 BGB) 

Nicht eingetragener  
Idealverein 

Vorstand (§ 26 Absatz 1 BGB analog) 

Wirtschaftlicher Verein Vorstand (§ 26 Absatz 1 BGB) 

Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) 

Alle Gesellschafter/-innen gemeinsam 
(§ 709 Absatz 1 BGB). Je nach 
Gesellschaftsvertrag potenziell stattdessen 
auch eine Gesellschafterin oder ein 
Gesellschafter, der bzw. dem die Befugnis 
zur Geschäftsführung übertragen wurde 
(§§ 710, 714 BGB). 

Stiftung bürgerlichen Rechts Vorstand (§ 84 Absatz 2 BGB) 

Partnerschaftsgesellschaft 
(PartG) 

Jede Partnerin oder jeder Partner allein, 
soweit der Gesellschaftsvertrag keine 
abweichende Regelung trifft (§ 7 Absatz 3 
PartGG i. V. m § 125 HGB). 

Eingetragene 
Genossenschaft (eG) 

Vorstand (§ 25 GenG)  

Offene Handelsgesellschaft 
(OHG) 

Jede Gesellschafterin oder jeder 
Gesellschafter allein, soweit der 
Gesellschaftsvertrag keine abweichende 
Regelung trifft (§ 125 HGB). 

Kommanditgesellschaft 
(KG) 

Jede Komplementärin oder jeder 
Komplementär allein, soweit der 
Gesellschaftsvertrag keine abweichende 
Regelung trifft (§§ 161 Absatz 2 HGB 
i. V. m. 125 Absatz 1 HGB). 
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5.2.2.3 Mit Interessenvertretung betraute Personen 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe d LobbyRG müssen Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertreter, die sich als juristische Person, Personengesellschaft oder sonstige 
Organisation in das Lobbyregister eintragen, Informationen zu den Personen 
bereitstellen, die mit der Interessenvertretung nicht nur bei Gelegenheit betraut sind und 
die Interessenvertretung unmittelbar ausüben. 

 

Anzugeben sind im Registereintrag alle natürlichen Personen, die durch die 
Interessenvertreterin oder den Interessenvertreter mit der Interessenvertretung nicht nur 
bei Gelegenheit betraut sind und die Interessenvertretung unmittelbar ausüben. Die 
vertretungsberechtigten Personen, bei denen schon angegeben wurde, dass sie 
gleichzeitig betraute Personen sind, werden hier automatisch angezeigt. 

Unter die „betrauten Personen“ fallen alle natürlichen Personen aus dem 
Verantwortungsbereich der Interessenvertreterin/des Interessenvertreters, die für 
diese/diesen auftreten und Interessenvertretung in deren/dessen Namen unmittelbar 
betreiben, also (schriftlich oder mündlich) mit den Adressatinnen und Adressaten im 
Sinne des Lobbyregistergesetzes in Deutschem Bundestag und in der Bundesregierung 
Kontakt aufnehmen. 
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5.2.2.4 Mitgliederzahl 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e LobbyRG müssen Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertreter, die als juristische Personen, Personengesellschaften oder sonstige 
Organisationen registriert sind, Informationen zur Mitgliederzahl, aufgeschlüsselt nach 
natürlichen Personen, juristischen Personen, Personengesellschaften und sonstigen 
Organisationen, bereitstellen.  
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5.2.2.5 Mitgliedschaften 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f LobbyRG müssen Angaben zu Mitgliedschaften 
der Organisation, die im Zusammenhang mit Interessenvertretung stehen, bereitgestellt 
werden. Hierzu geben Sie zunächst an, ob die Organisation anderen mitgliedschaftlich 
organisierten Organisationen beigetreten ist oder nicht. Daraufhin geben Sie die 
gegebenenfalls bestehenden Mitgliedschaften an.  

 

Eine Mitgliedschaft wird durch den Beitritt zu einer mitgliedschaftlich 
aufgebauten Organisation, wie zum Beispiel einem Verein, begründet. Eine 
Mitgliedschaft kann auch in Netzwerken, Plattformen oder anderen Formen 
kollektiver Tätigkeiten bestehen. 

 
 

Angegeben werden müssen nur solche Mitgliedschaften, die im weitesten Sinne in einem 
Zusammenhang mit Interessenvertretung im Sinne des Lobbyregistergesetzes stehen. 
Dies ist z. B. auch dann der Fall, wenn die Organisation, bei der eine Mitgliedschaft 
besteht, selbst keine Interessenvertretung betreibt, aber Hinweise, Informationen oder 
sonstige Unterstützung für die eigene Interessenvertretung bereitstellt. Dieser 
Zusammenhang ist weit auszulegen, die Verpflichtung zur Angabe von Mitgliedschaften 
wird aber beschränkt auf Mitgliedschaften, die einen Bezug zu den benannten Interessen- 
und Vorhabenbereichen haben. Sonstige Mitgliedschaften, etwa im Rahmen eines 
lokalen, kulturellen Engagements eines Unternehmens, sind für die Zwecke des 
Lobbyregisters nicht relevant und daher nicht Teil der Pflichtangaben. 

Dabei ist bei der Eintragung auf die zu dem Zeitpunkt der Ersteintragung oder der 
jeweiligen Geschäftsjahresaktualisierung bestehenden Mitgliedschaften abzustellen. 

Mitgliedschaften in Körperschaften des öffentlichen Rechts, die kraft Gesetzes bestehen, 
beispielsweise Mitgliedschaften in den Industrie- und Handelskammern, müssen nicht 
angegeben werden. 

In das Feld ist der Name oder die Bezeichnung der Organisation so einzutragen, dass 
klar erkennbar wird, um welche Organisation es sich handelt. Abkürzungen sollten nicht 
verwendet werden, es sei denn, die Abkürzung ist offizieller Bestandteil der Bezeichnung 
der Organisation. Gängige Abkürzungen oder Kurz-Bezeichnungen sollten zusätzlich, 
z. B. in Klammern, genannt werden. Man kann, wenn gewünscht, auch die Anschrift oder 
die Webseite der jeweiligen Organisation angeben. 

Um eine bereits eingetragene Mitgliedschaft nachträglich zu entfernen, löscht man den 
eingetragenen Text und klickt dann auf „Speichern + weiter“. Beim Speichern werden 
leere Eingabefelder automatisch entfernt. 

Durch einen Klick auf die Schaltfläche „Mitgliedschaften hinzufügen“ kann man in 
einem zusätzlichen Eingabefeld eine weitere Mitgliedschaft hinzufügen. 

Diesen Vorgang wiederholt man, bis man alle anzugebenden Mitgliedschaften der 
Organisation eingetragen hat.  
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5.3 Angaben zum sogenannten „Drehtüreffekt“ 

§ 3 Absatz 1 Nummer 3 und § 3 Absatz 2 LobbyRG verlangen in Bezug auf natürliche 
Personen, die namentlich im Register eingetragen sind (z. B. vertretungsberechtigte 
Personen und mit Interessenvertretung betraute Personen), die Angabe bestimmter 
Mitgliedschaften, Funktionen oder Ämter im Deutschen Bundestag, in Bundesregierung 
oder Bundesverwaltung, die aktuell ausgeübt werden oder in den jeweils letzten fünf 
Jahren ausgeübt wurden. Die Anwendung zeigt jeweils an, an welcher Stelle diese 
Angaben zu machen sind.  

 

Wichtiger Hinweis! 

Anzugeben sind ausschließlich Mitgliedschaften, Funktionen oder Ämter im Deutschen 
Bundestag, in der Bundesregierung oder in der Bundesverwaltung! Tätigkeiten auf 
Landes- und Kommunalebene oder auf Ebene der Europäischen Union spielen hier keine 
Rolle! 
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Beispiele:  

Für ein Mitglied der Bundesregierung, das gleichzeitig Mitglied des Deutschen 
Bundestages ist oder war, ist die Tätigkeit als Mitglied der Bundesregierung 
ausschlaggebend.  

Für ein Mitglied des Deutschen Bundestages, das nach einer Bundestagswahl als 
Beschäftigte oder Beschäftigter in ein Bundesministerium wechselt und 
Lobbytätigkeiten gegenüber Adressatinnen und Adressaten des 
Lobbyregistergesetzes aufnimmt, ist diese aktuelle Tätigkeit in der 
Bundesverwaltung ausschlaggebend.  

Für einen Fraktionsmitarbeiter, der sich bei einer Bundestagswahl selbst zur Wahl 
stellt und Mitglied des Deutschen Bundestages wird, ist bei Lobbytätigkeiten die 
aktuelle Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag anzugeben.  

 

5.3.1 Tätigkeit im Bereich des Bundestages 

Offenzulegen sind die Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag ohne Angabe der Partei- 
oder Fraktionszugehörigkeit und – in einer abstrakt-beschreibenden Form – die 
ausgeübte Funktion für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger 
(„Abgeordnetenmitarbeiter/-in“) oder für eine Fraktion oder Gruppe im Deutschen 
Bundestag. 

Gibt man den Bereich „Bundestag“ an, öffnen sich als weitere Optionen die 
Unterbereiche  
 

• Mitglied des Deutschen Bundestages, 
• Funktion für ein Mitglied des Deutschen Bundestages („Abgeordnetenbüro“), 
• Funktion für eine Fraktion oder Gruppe im Deutschen Bundestag. 

 

Wählt man eine der beiden letzten Optionen aus, öffnet sich ein Feld, in dem in abstrakt-
beschreibender Form die konkrete ausgeübte Funktion/Stellung (z. B. „Referent/-in für 
eine BT-Fraktion“, „Büroleiter/in“ o. ä.) anzugeben ist. Der Name der Fraktion oder der 
Mandatsträgerin bzw. des Mandatsträgers ist nicht anzugeben. Für die Zwecke des 
Lobbyregisters kommt es nicht auf die Offenbarung des konkreten politischen 
Zusammenhangs, insbesondere der Parteizugehörigkeit, an, sondern auf den abstrakt 
umschriebenen Kontext der vorherigen Tätigkeit. 

 

5.3.2 Tätigkeit in der Bundesregierung 

Offenzulegen sind außerdem Tätigkeiten als Regierungsmitglied auf Bundesebene. Nicht 
erfasst werden Regierungsämter oder Tätigkeiten in einem Land oder auf kommunaler 
Ebene. Gibt man den Bereich „Bundesregierung“ an, öffnen sich die Unterbereiche 
  

• Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler, 
• Ministerin oder Minister, 
• Parlamentarische Staatssekretärin oder Parlamentarischer Staatssekretär.   
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Bei Regierungsmitgliedern und politischen Beamtinnen und Beamten ist zusätzlich zum 
Amt (z. B. „Staatssekretärin“) die konkrete Position (z. B. „Staatssekretärin im BMI“) 
anzugeben. 

Wählt man eine der beiden letzten Optionen aus, öffnet sich daher ein Feld zu der Frage 
„In welchem Bundesministerium wurde das Amt wahrgenommen?“. 

Hier steht eine Drop-down-Liste zur Verfügung, aus der das Zutreffende auszuwählen ist. 
Die Anwendung bietet die Bezeichnungen der Ressorts der aktuellen und der letzten 
Wahlperiode ab, um den Fünf-Jahres-Zeitraum zu erfassen. Die Verknüpfung des Amtes 
in Verbindung mit der konkreten Position/dem konkreten Bundesministerium in der 
öffentlichen Anwendung erfolgt automatisch. 

 

5.3.3 Tätigkeit in der Bundesverwaltung 

Offenzulegen sind außerdem Tätigkeiten sowie jede Beschäftigung in der 
Bundesverwaltung. Dies gilt auch für Tätigkeiten in der mittelbaren Bundesverwaltung. 

Gibt man den Bereich „Bundesverwaltung“ an, erscheint ein Hinweis: 

„Anzugeben ist jede Beschäftigung in der Bundesverwaltung. Dies gilt auch für 
Tätigkeiten in der mittelbaren Bundesverwaltung. Hat die Person innerhalb der letzten 
fünf Jahre verschiedene Funktionen oder Ämter in der Bundesverwaltung ausgeübt, ist 
die aktuelle oder zuletzt ausgeübte Position anzugeben.“  

Für den Eintrag eines Amtes oder einer Funktion in der Bundesverwaltung kann im Feld 
„Suche einer Behörde“ die jeweilige Behörde eingegeben werden. Die Anwendung sucht 
aufgrund dieser Angabe nach der obersten Bundesbehörde (in der Regel einem 
Bundesministerium), in deren Geschäftsbereich die eingegebene Behörde angesiedelt ist.  

Das System zeigt dann in der öffentlichen Anwendung nur die oberste Bundesbehörde, 
bei der oder in deren Geschäftsbereich die Funktion oder das Amt wahrgenommen wird 
oder wahrgenommen wurde. Es kann auch direkt die oberste Bundesbehörde in das 
Suchfeld eingegeben werden. Die Behördensuche soll an dieser Stelle lediglich bei der 
Zuordnung zu den obersten Bundesbehörden, insbesondere den Bundesministerien und 
ihren Geschäftsbereichen helfen. 

Schließlich ist im Feld „Ausgeübte Funktion oder ausgeübtes Amt in der 
Bundesverwaltung“ die Funktion, z. B. „Abteilungsleiterin“, „Referatsleiter“, 
Vorzimmerkraft“ o. ä., anzugeben.  

Anzugeben ist der „Drehtüreffekt“ in der Bundesverwaltung nur für dort 
beschäftigte Personen. Auszubildende, geprüfte Rechtskandidatinnen und 
Rechtskandidaten, Werkstudentinnen und Werkstudenten und auch 
Praktikantinnen und Praktikanten sind zu berücksichtigen. Bei 
Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren besteht das 
Beschäftigungsverhältnis zur jeweiligen Stammdienststelle, weshalb diese bei der 
Angabe des „Drehtüreffekts“ unberücksichtigt bleiben. 

Bei Beschäftigten von in der Verwaltung tätigen Drittfirmen (z. B. 
Personaldienstleisterinnen und Personaldienstleistern, Reinigungsunternehmen) 
ist ebenfalls nicht von einer Beschäftigung in der Bundesverwaltung 
auszugehen.  
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5.3.4 Weitere Hinweise 

Vorbereitend zum Registereintrag muss die Frage, ob solche Mitgliedschaften, Ämter oder 
Funktionen vorliegen oder vorlagen, für alle oben genannten Personen ermittelt werden, 
gegebenenfalls unter Abfrage der jeweiligen Funktion und gegebenenfalls der jeweiligen 
Bundesbehörde, bei der die Person tätig war oder ist.  

 

Wichtiger Hinweis! 

Die jeweils erforderlichen Informationen zu allen relevanten Personen sollten frühzeitig 
ermittelt werden. Es empfiehlt sich, sämtliche namentlich im Registereintrag 
anzugebenden natürlichen Personen unmittelbar um Auskunft zu diesen Fragen zu bitten 
und diese zu dokumentieren, um etwaige Nachfragen der registerführenden Stelle 
beantworten zu können. 
 

 

Es kann Gründe geben, die Veröffentlichung dieser Angaben von der registerführenden 
Stelle beschränken zu lassen (§ 4 Absatz 6 LobbyRG). 

Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass eine Person wegen dieser Angaben der 
Gefahr ausgesetzt ist, Opfer eines Verbrechens oder eines Vergehens nach den §§ 124, 
223, 224, 240 oder 241 des Strafgesetzbuchs zu werden, kann ein schriftlicher Antrag auf 
Beschränkung der Veröffentlichung der Angaben an die registerführende Stelle gestellt 
werden (siehe im Einzelnen dazu Abschnitt 8).  
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5.4 Beschreibung der Tätigkeit/Benennung der Interessen- und Vorhabenbereiche 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 4 LobbyRG müssen Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertreter ihre zum Zweck der Interessenvertretung ausgeübte Tätigkeit 
beschreiben und die Interessen- und Vorhabenbereiche benennen, zu denen 
Interessenvertretung ausgeübt wird. 

Dies gilt sowohl für Interessenvertreter/-innen, die als natürliche Personen eingetragen 
sind, als auch für solche, die als juristische Personen, Personengesellschaften oder 
sonstige Organisationen registriert sind. 

 

5.4.1 Tätigkeitskategorie 

Zunächst ist anzugeben, welche Tätigkeitskategorie die allgemeine Tätigkeit der 
Interessenvertreterin oder des Interessenvertreters am besten beschreibt. 

Die in Betracht kommenden Tätigkeitskategorien werden in der Anwendung zur 
Auswahl vorgegeben. 

Wenn die Tätigkeit der Interessenvertreterin oder des Interessenvertreters unter mehr als 
eine Tätigkeitskategorie fallen könnte, ist die Tätigkeitskategorie auszuwählen, die den 
Schwerpunkt der Tätigkeit im Bereich der Interessenvertretung darstellt. Es ist nur eine 
Kategorie auswählbar.  

 

Beispiel:  

Hat ein Unternehmen im Bereich Medizintechnik auch einen 
Unternehmensschwerpunkt in der Forschung, ist als Tätigkeitskategorie 
„Unternehmen“ anzugeben, wenn der Schwerpunkt der Interessenvertretung im 
wirtschaftlichen Sektor liegt, und die Tätigkeitskategorie „Wissenschaft, 
Hochschule oder Forschungseinrichtung“, wenn der Schwerpunkt der 
Interessenvertretung auf der Forschung liegt.  

 

Je nachdem, ob man als natürliche Person oder als juristische Person, 
Personengesellschaft oder sonstige Organisation eingetragen ist, stehen unterschiedliche 
Tätigkeitskategorien zur Verfügung: 
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5.4.1.1 Natürliche Personen 

 

Für Interessenvertreter/-innen, die als natürliche Personen eingetragen sind, kommen 
nur folgende Tätigkeitskategorien in Betracht: 

o Beratungsunternehmen, selbständige Beraterin oder selbständiger Berater 
o Sonstiges Unternehmen 

Hierunter fallen z. B. eingetragene Kaufleute und andere Einzelunternehmerinnen 
oder Einzelunternehmer.  

Bei Unternehmen, deren Tätigkeitsschwerpunkt darin besteht, 
Interessenvertretung für andere zu betreiben, ist die Tätigkeitskategorie 
„Beratungsunternehmen“ zu wählen. 

o Anwaltskanzlei, Einzelanwältin oder Einzelanwalt 
o Wissenschaft, Hochschule oder Forschungseinrichtung 
o Privatperson 
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5.4.1.2 Juristische Personen, Personengesellschaften oder sonstige Organisationen 

 

 

 

Folgende Kategorien zur Beschreibung der Tätigkeit stehen für juristische Personen, 
Personengesellschaften oder sonstige Organisationen zur Auswahl: 
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o Außenhandelskammer, bilaterale Industrie- und Handelskammer, bilateraler 
Wirtschaftsverband 

o Privatrechtliche Organisation (z. B. eingetragener Verein, Stiftung des privaten 
Rechts) mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung (z. B. 
gGmbH, gUG) 

o Privatrechtlich organisierter Zusammenschluss von Kammern (auch ohne eigene 
Rechtsform) 

o Sonstige privatrechtliche Organisation (z. B. GbR, eingetragener oder nicht 
rechtsfähiger Verein, Stiftung des privaten Rechts unabhängig von der 
Rechtsfähigkeit, eingetragene Genossenschaft o. ä.) 

o Nichtstaatliche Organisation (Nichtregierungsorganisation)  

o Plattform, Netzwerk, Interessengemeinschaft, Denkfabrik, Initiative, 
Aktionsbündnis o. ä. (ohne eigene Rechtsform) 

 

Konkretes Vorgehen: 

Wählen Sie aus den vorgegebenen Tätigkeitskategorien diejenige aus, die die 
Tätigkeit der Interessenvertreterin oder des Interessenvertreters am besten beschreibt. 
Bei mehreren infrage kommenden Tätigkeitskategorien wählen Sie diejenige, die den 
Schwerpunkt der Tätigkeit im Bereich der Interessenvertretung darstellt. 

Klicken Sie auf „Speichern + weiter“. 

 

5.4.2 Art der Ausübung der Interessenvertretung 

In dieser Unterkategorie geht es darum, ob und inwieweit Interessenvertretung zur 
Vertretung eigener Interessen oder zur Vertretung von Interessen Dritter (als 
Auftragnehmerin oder Auftragnehmer) wahrgenommen wird. Außerdem soll deutlich 
werden, ob die Interessenvertretung gegebenenfalls mithilfe von Dritten ausgeübt wird, 
indem die Interessenvertreterin oder der Interessenvertreter (auch) als Auftraggeberin 
oder Auftraggeber auftritt.  

Die Anwendung bietet dazu vier Sätze zur Auswahl an, aus denen die zutreffenden 
ausgewählt werden müssen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. Zur Wahl stehen die 
folgenden Sätze:  
 

□ Die Interessenvertretung wird in eigenem Interesse selbst wahrgenommen. 
 

□ Die Interessenvertretung wird im Auftrag Dritter selbst wahrgenommen. 
 

□ Die Interessenvertretung wird in eigenem Interesse durch die Beauftragung 
Dritter wahrgenommen. 
 

□ Die Interessenvertretung wird im Auftrag Dritter durch die Beauftragung 
weiterer Dritter wahrgenommen. 
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5.4.3 Interessen- und Vorhabenbereiche 

Im Folgenden sind die Politikbereiche auszuwählen, zu denen Interessenvertretung 
betrieben wird. Es sind dabei nur diejenigen Bereiche anzugeben, zu denen die 
Interessenvertretung schwerpunktmäßig betrieben wird. 

Entscheidend hierfür ist der aktuelle Zeitpunkt. In der Vergangenheit wahrgenommene 
Tätigkeiten oder reine Vermutungen, Erwartungen oder Hoffnungen für die Zukunft sind 
irrelevant. Es muss zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angabe des 
Interessenbereichs im Register bereits feststehen, dass Interessenvertretung zu diesem 
Interessenbereich tatsächlich durchgeführt wird. 

Bei Änderungen der Schwerpunkte der Interessenvertretung müssen diese Angaben 
geändert oder ergänzt werden, weil gemäß § 3 Absatz 3 Satz 1 LobbyRG Änderungen der 
Angaben unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern) eingetragen werden müssen. 

Aus den hier angegebenen Interessenbereichen muss später ausgewählt werden, zu 
welchem Interessenbereich im Hinblick auf ein konkretes Regelungsvorhaben 
Interessenvertretung erfolgt. Gleiches gilt, wenn die Interessenvertretung im Auftrag 
Dritter ausgeübt wird. Hier muss später zur Beschreibung der im Auftrag betriebenen 
Interessenvertretung ebenfalls aus den angegebenen Interessenbereichen ausgewählt 
werden. 

Insofern ist es sinnvoll, schon an dieser Stelle zu überlegen, welche Regelungsvorhaben 
weiter hinten im Eintrag angegeben werden müssen bzw. zu welchem Themenkreis von 
möglichen Regelungsvorhaben eventuell regelmäßig, gegebenenfalls auch im Auftrag 
Dritter, Interessenvertretung betrieben wird.  

 

Es muss mindestens ein Interessenbereich ausgewählt werden. 
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5.4.4 Beschreibung der zum Zweck der Interessenvertretung ausgeübten Tätigkeit 

Ergänzend zu der ausgewählten Tätigkeitskategorie ist nach § 3 Absatz 1 Nummer 4 
LobbyRG die konkrete Tätigkeit der Interessenvertreterin oder des Interessenvertreters im 
Bereich der Interessenvertretung, die „zum Zweck der Interessenvertretung“ ausgeübt 
wird, in einem Freitextfeld zu beschreiben (max. 4.000 Zeichen). 

Da sich in der Praxis gezeigt hat, dass die Angaben in dem zugehörigen Freitextfeld 
häufig dazu genutzt werden, allein die allgemeine Tätigkeit der jeweils eingetragenen 
natürlichen Person, juristischen Person, Personengesellschaft oder sonstigen 
Organisation ausführlich zu erläutern, ist hier noch einmal darauf hinzuweisen, dass in 
§ 3 Absatz 1 Nummer 4 LobbyRG ausdrücklich verlangt wird, an dieser Stelle konkret die 
Tätigkeiten zu beschreiben, die „zum Zweck der Interessenvertretung“ ausgeübt werden.   

 

Anzugeben sind allgemeine Informationen zum Ziel und zur Ausübung der 
Interessenvertretung. Nicht anzugeben sind konkrete Kontaktaufnahmen oder Namen von 
Adressatinnen und Adressaten. 
 

Beispiel 1 (Unternehmen):  
„Zum Zwecke der Interessenvertretung werden Gespräche mit 
Vertreterinnen und Vertretern des Bundeskanzleramtes und der 
Bundesministerien sowie mit Mitgliedern des Deutschen Bundestages zur 
Erläuterung von Änderungsnotwendigkeiten hinsichtlich einer Vielzahl von 
Themenfeldern, geführt, die als Rahmenbedingungen für die 
unternehmerische Tätigkeit, auch im Hinblick auf die Situation der 
Beschäftigten des Unternehmens, von großer Bedeutung sind. 
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5.5 Angaben zu den Geschäftsjahren 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 7 müssen Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter 
Angaben zu Beginn und Ende des laufenden sowie des letzten und des vorletzten 
abgelaufenen Geschäftsjahres machen. Diese sind erforderlich, um alle Fälle 
(Rumpfgeschäftsjahre, kurzfristige Aufnahme der Geschäftstätigkeit etc.) abzudecken und 
einheitliche Angaben zum Zeitpunkt der Aktualisierung zu gewährleisten. 

Es handelt sich dabei um eine zentrale Verpflichtung, die mit größter Sorgfalt erfüllt 
werden sollte, weil sie Grundlage für zahlreiche weitere im Register zu tätigende 
Angaben bildet, die sich in zeitlicher Hinsicht auf das letzte abgelaufene Geschäftsjahr 
beziehen:  

 

• Anzahl der Beschäftigten im Bereich der Interessenvertretung als 
Vollzeitäquivalent 
(§ 3 Absatz 1 Nummer 6 LobbyRG) 

• Jährliche finanzielle Aufwendungen im Bereich der Interessenvertretung 
(§ 3 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b LobbyRG) 

• Hauptfinanzierungsquellen 
(§ 3 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe a LobbyRG) 

• Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand 
(§ 3 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe c LobbyRG) 

• Schenkungen und sonstige lebzeitige Zuwendungen Dritter 
(§ 3 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe d LobbyRG) 

• Mitgliedsbeiträge 
(§ 3 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe e LobbyRG) 

• Jahresabschlüsse/Rechenschaftsberichte 
(§ 3 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe f LobbyRG) 

• Erhaltene Finanzmittel für Interessenvertretung im Auftrag 
(§ 3 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe b LobbyRG) 

 

Darüber hinaus knüpft auch die Pflicht zur Aktualisierung dieser Angaben an die 
Informationen zu den Geschäftsjahren an. Gemäß § 3 Absatz 3 Satz 2 sind die oben 
aufgezählten Angaben einschließlich der zu den Geschäftsjahren spätestens sechs Monate 
nach dem Ende des letzten Geschäftsjahres zu aktualisieren 
(„Geschäftsjahresaktualisierung“, vgl. Abschnitt 7.3).  

Die Pflicht zur Bereitstellung der Angaben zu den Geschäftsjahren gilt sowohl für 
Interessenvertreter/-innen, die als natürliche Personen eingetragen sind, als auch für 
solche, die als juristische Personen, Personengesellschaften oder sonstige 
Organisationen registriert sind. 
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5.6 Anzahl der Beschäftigten im Bereich der Interessenvertretung als 
Vollzeitäquivalent 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 6 LobbyRG müssen Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertreter Informationen zur Anzahl ihrer Beschäftigten im Bereich der 
Interessenvertretung bereitstellen. Anzugeben ist diese Information als 
Vollzeitäquivalent (VZÄ). 

Für die Berechnung des Vollzeitäquivalents ist eine „Bagatellgrenze“ von zehn Prozent 
vorgesehen. Danach müssen nur solche Beschäftigte berücksichtigt werden, die 
mindestens zehn Prozent ihrer Tätigkeit im Bereich der Interessenvertretung ausüben. 

Die gesetzlich vorgesehene Ermöglichung einer Schätzung der Vollzeitäquivalente 
erleichtert zudem die Berechnung der für die Interessenvertretung eingesetzten 
Stellenanteile der einzelnen Beschäftigten. In zeitlicher Hinsicht ist für die Berechnung 
des Vollzeitäquivalents die Gesamttätigkeit dieser Personen im letzten abgelaufenen 
Geschäftsjahr zugrunde zu legen.  

Die Pflicht zur Bereitstellung dieser Informationen gilt sowohl für Interessenvertreter/-
innen, die als natürliche Personen eingetragen sind, als auch für solche, die als 
juristische Personen, Personengesellschaften oder sonstige Organisationen registriert 
sind. 
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5.6.1 Beschäftigte im Bereich der Interessenvertretung 

Im Bereich der Interessenvertretung tätige Beschäftigte können sowohl Personen sein, die 
mit Interessenvertretung nicht nur bei Gelegenheit betraut sind und die 
Interessenvertretung unmittelbar ausüben (vgl. 5.2.1.2 [natürliche Personen]und 5.2.2.3 
[Organisationen]), als auch die Personen, welche die Interessenvertretung regelmäßig 
inhaltlich unterstützen („Back-Office“). 

Zu berücksichtigen ist dabei nur eine Beschäftigung im Bereich der Interessenvertretung 
nach dem Lobbyregistergesetz, umfasst sind also Tätigkeiten, die eine Kontaktaufnahme 
mit Organen, Gremien, Mitgliedern, Fraktionen oder Gruppen des Deutschen 
Bundestages oder der Bundesregierung zum Gegenstand haben oder unterstützen.  

 

Beschäftigte sind Personen, mit denen in der Regel ein Arbeits- oder 
Anstellungsverhältnis besteht oder die eine Tätigkeit nach Weisungen ausüben 
und in die Arbeitsorganisation eingegliedert sind, sodass sie der 
Interessenvertreterin bzw. dem Interessenvertreter als Beschäftigte zugerechnet 
werden können. Dazu zählen im Sinne des Lobbyregistergesetzes auch die 
hauptamtlich tätigen gesetzlichen und sonstigen Vertreter/-innen der 
Interessenvertreterin oder des Interessenvertreters. 

Praktikantinnen und Praktikanten müssen dann berücksichtigt werden, wenn 
sie die Interessenvertretung der eingetragenen natürlichen Person oder 
Organisation weisungsgebunden inhaltlich unterstützen und in die 
Arbeitsorganisation eingebunden sind, auch wenn sie ihre Tätigkeit eventuell 
unentgeltlich ausüben. 

Personen, die für die Interessenvertreterin oder den Interessenvertreter 
ehrenamtlich tätig sind, sind keine Beschäftigten.  

 

Im Bereich der Interessenvertretung unterstützend tätige Personen müssen 
allerdings nur berücksichtigt werden, wenn sie den Beschäftigten, die die 
Interessenvertretung unmittelbar ausüben, zuarbeiten, für sie recherchieren, 
Vorschläge einbringen oder in sonstiger Weise an der Interessenvertretung durch 
Unterstützungsleistungen inhaltlich mitwirken. 

Personen, die lediglich und ausschließlich z. B. bei der Terminbuchung, beim 
Catering, bei protokollarischen oder ähnlichen rein flankierenden Aufgaben 
unterstützen, leisten keine inhaltliche Unterstützungsarbeit bei der 
Interessenvertretung und müssen daher nicht erfasst werden. 

 
Sonderfall: Verein 

Mitglieder eines Vereins, die für diesen Interessenvertretungstätigkeiten 
wahrnehmen, sind nicht mitzuzählen, da sie keine Beschäftigten des 
Vereins sind. Auch die gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter eines 
Vereins werden nicht mitgezählt, wenn diese ihre Aufgaben ehrenamtlich 
erledigen und nicht beim Verein angestellt sind. 
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5.6.2 Berechnung des Vollzeitäquivalents 

Bei der Berechnung des Vollzeitäquivalents kann sich an der folgenden Muster-Formel 
orientiert werden: 

 
„Gesamtzahl der Arbeitsstunden der/des jeweiligen Beschäftigten im Bereich der 
Interessenvertretung geteilt durch die durchschnittliche Arbeitszeit eines 
Vollzeitarbeitsplatzes innerhalb der jeweiligen Organisation (Vollzeit, in Stunden) = 
Vollzeitäquivalent (VZÄ)“ 

 
Beispiel: 
Arbeitet eine Person 20 Stunden in der Woche im Bereich der 
Interessenvertretung bei einer durchschnittlichen Arbeitszeit eines 
Vollzeitarbeitsplatzes von 40 Stunden, so handelt es sich um ein 
Vollzeitäquivalent (20/40) von 0,5. 

 

Für die Bestimmung der dabei anzusetzenden durchschnittlichen Arbeitszeit eines 
Vollzeitarbeitsplatzes ist jeweils auf den Umfang abzustellen, der für die Beschäftigten 
der jeweiligen Interessenvertreterin oder des jeweiligen Interessenvertreters innerhalb 
der jeweiligen Organisation üblich, tarifvertraglich oder gesetzlich festgelegt ist. 

 
Beispiel: 
Beträgt die tarifvertragliche durchschnittliche Arbeitszeit eines 
Vollzeitarbeitsplatzes bei einer Interessenvertreterin oder einem 
Interessenvertreter 35 Stunden pro Woche und arbeitet ein 
Vollzeitbeschäftigter wöchentlich 7 Stunden im Bereich der 
Interessenvertretung, so beträgt sein individuelles VZÄ 0,2 (7/35). 

 

 

Bagatellgrenze 

Aufgrund der gesetzlich vorgesehenen „Bagatellgrenze“ ist zunächst bei jeder oder jedem 
zu berücksichtigenden Beschäftigten zu prüfen, ob diese oder dieser mindestens zehn 
Prozent ihrer oder seiner Tätigkeit im Bereich der Interessenvertretung ausübt. 
Hierdurch soll ermöglicht werden, dass Beschäftigte, die nur gelegentlich, 
vertretungsweise oder nur mit sehr kleinen Stellenanteilen für Interessenvertretung 
eingesetzt werden, unberücksichtigt bleiben können.  

Bei der Berechnung der 10-Prozent-Grenze ist jeweils auf die konkret vereinbarte oder 
regelmäßig geleistete (wöchentliche) Gesamtarbeitszeit des einzelnen Beschäftigten 
abzustellen. Für die Ermittlung des daraus folgenden individuellen Vollzeitäquivalents 
ist die – gegebenenfalls nach bestem Wissen in gutem Glauben geschätzte –
Stundenanzahl, die für den Bereich der Interessenvertretung aufgewandt wird, durch die 
durchschnittliche Arbeitszeit eines Vollzeitarbeitsplatzes bei der Interessenvertreterin 
oder dem Interessenvertreter zu teilen. 
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5.7 Finanzangaben 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe a bis f LobbyRG müssen Interessenvertreterinnen 
und Interessenvertreter verschiedene Informationen zu ihren finanziellen Verhältnissen 
bereitstellen. Jeweils mit Bezug auf das letzte abgelaufene Geschäftsjahr sind folgende 
Finanzangaben im Register bereitzustellen:  

 

• Jährliche finanzielle Aufwendungen im Bereich der Interessenvertretung 
(§ 3 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b LobbyRG, vgl. Abschnitt 5.7.1) 

• Hauptfinanzierungsquellen 
(§ 3 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe a LobbyRG, vgl. Abschnitt 5.7.2) 

• Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand 
(§ 3 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe c LobbyRG, vgl. Abschnitt 5.7.3) 

• Schenkungen und sonstige lebzeitige Zuwendungen Dritter 
(§ 3 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe d LobbyRG, vgl. Abschnitt 5.7.4) 

• Mitgliedsbeiträge 
(§ 3 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe e LobbyRG, vgl. Abschnitt 5.7.5) 

• Jahresabschlüsse/Rechenschaftsberichte 
(§ 3 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe f LobbyRG, vgl. Abschnitt 5.7.6) 

 

Wichtiger Hinweis! 

Die Daten des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres als zeitlichem Bezugspunkt zu den 
Finanzangaben werden automatisch aus den Angaben zu den Geschäftsjahren (siehe 
Abschnitt 5.5) übernommen. Dieses Feld ist in der Eingabemaske daher bereits 
vorausgefüllt. Korrekturen dieser Daten können nur im Rahmen der Angaben zu den 
Geschäftsjahren erfolgen. Eine Änderung der Geschäftsjahresangaben in den 
Eingabemasken zu den Finanzangaben ist nicht möglich. Wird eine Korrektur der Daten 
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres vorgenommen, so müssen alle Finanzangaben – 
soweit sie schon bearbeitet gewesen sind – erneut bearbeitet werden.  

Wurde bei den Angaben zu den Geschäftsjahren kein letztes abgelaufenes Geschäftsjahr 
angegeben, weil die Geschäftstätigkeit erst im Jahr der Registereintragung aufgenommen 
wurde, sind keine Finanzangaben zu tätigen. Gleichwohl sind die einzelnen Kategorien 
der Finanzangaben zu öffnen und das Nichtvorliegen eines letzten abgelaufenen 
Geschäftsjahres jeweils zu bestätigen.  
 

 

Alle Finanzangaben sind gemäß § 3 Absatz 3 Satz 2 LobbyRG spätestens sechs Monate 
nach dem Ende des Geschäftsjahres für das abgelaufene Geschäftsjahr zu aktualisieren 
(„Geschäftsjahresaktualisierung“, siehe auch Abschnitt 7.3). 



 Eintragungen vornehmen – Abschnitt 5.7 
 

 
137 

5.7.1 Jährliche finanzielle Aufwendungen im Bereich der Interessenvertretung 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b LobbyRG müssen Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertreter Angaben zu den jährlichen finanziellen Aufwendungen im Bereich 
der Interessenvertretung, die im letzten abgelaufenen Geschäftsjahr angefallen sind, in 
Stufen von jeweils 10.000 Euro machen. 

Dies gilt sowohl für Interessenvertreter/-innen, die als natürliche Personen eingetragen 
sind, als auch für solche, die als juristische Personen, Personengesellschaften oder 
sonstige Organisationen registriert sind. 

 

 

 

 

In der vorstehenden Eingabemaske sind die tatsächlichen finanziellen Aufwendungen im 
Bereich der Interessenvertretung im letzten abgelaufenen Geschäftsjahr als ganze Zahl 
(in Euro ohne Kommastellen) einzutragen. Die sich daraus ergebende Stufe von jeweils 
10.000 Euro wird automatisch rechts neben dem Eingabefeld angezeigt und im Register 
auch nur als Stufe veröffentlicht. 
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5.7.2 Hauptfinanzierungsquellen 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe a LobbyRG müssen Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertreter Angaben zu ihren Hauptfinanzierungsquellen tätigen. 

Dies gilt sowohl für Interessenvertreter/-innen, die als natürliche Personen eingetragen 
sind, als auch für solche, die als juristische Personen, Personengesellschaften oder 
sonstige Organisationen registriert sind. 
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5.7.3 Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe c LobbyRG müssen Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertreter die im letzten abgelaufenen Geschäftsjahr erhaltenen einzelnen 
Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, die den primären Unternehmens- 
und Organisationszweck betreffen, angeben. Die Angabepflicht entsteht, sofern der 
Gesamtwert von 10.000 Euro bezogen auf eine Zuwendungsgeberin oder einen 
Zuwendungsgeber im jeweiligen Geschäftsjahr überschritten wird. Anzugeben sind 
einzelne Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand in Stufen von jeweils 
10.000 Euro. 

Dies gilt sowohl für Interessenvertreter/-innen, die als natürliche Personen eingetragen 
sind, als auch für solche, die als juristische Personen, Personengesellschaften oder 
sonstige Organisationen registriert sind. 

 

 

 

In der vorstehenden Eingabemaske ist zunächst mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten, ob 
man Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand im Sinne des § 3 Absatz 1 
Nummer 8 Buchstabe c LobbyRG erhalten hat. Wird die Frage mit „Ja“ beantwortet, öffnet 
sich eine weitere Eingabemaske, in der die Eingabe einzelner angabepflichtiger 
Zuwendungen und Zuschüsse erfolgt.  

 



Eintragungen vornehmen – Abschnitt 5.7 
 

 
156 

5.7.4 Schenkungen und sonstige lebzeitige Zuwendungen Dritter 

Nach § 3 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe d LobbyRG müssen Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertreter Angaben zu den im letzten abgelaufenen Geschäftsjahr erhaltenen 
Schenkungen und sonstigen lebzeitigen Zuwendungen Dritter machen. 

Stets anzugeben ist deren Gesamtsumme in Stufen von jeweils 10.000 Euro. 

Angaben zu einzelnen Schenkungen und sonstigen lebzeitigen Zuwendungen Dritter 
sind nur zu tätigen, wenn diese einzeln oder im Gesamtwert, bezogen auf eine Geberin 
oder einen Geber, 10.000 Euro und zugleich zehn Prozent der Gesamtsumme 
überschreiten. Hierdurch sollen herausragende Schenkungen und sonstige lebzeitige 
Zuwendungen transparent gemacht werden. 

Diese Angabepflichten gelten sowohl für Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertreter, die als natürliche Personen eingetragen sind, als auch für solche, die 
als juristische Personen, Personengesellschaften oder sonstige Organisationen registriert 
sind. 

 

 

 

In die vorstehende Eingabemaske ist zunächst die konkrete Gesamtsumme der im letzten 
abgelaufenen Geschäftsjahr erhaltenen Schenkungen und sonstigen lebzeitigen 
Zuwendungen Dritter in Euro und ohne Nachkommastellen einzugeben. 
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5.8 Darstellung der bezweckten Einflussnahme 

Im Registereintrag sind zur Darstellung der von den Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertretern bezweckten Einflussnahme gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 5 LobbyRG 
alle aktuellen, geplanten oder angestrebten Regelungsvorhaben auf Bundesebene oder 
auf Ebene der Europäischen Union anzugeben, hinsichtlich derer gegenüber den 
Adressatinnen und Adressaten im Deutschen Bundestag und in der Bundesregierung 
Interessenvertretung betrieben wird. Zudem sind grundlegende Stellungnahmen und 
Gutachten bereitzustellen, die gegenüber den genannten Adressatinnen und Adressaten 
zu den angegebenen Regelungsvorhaben abgegeben wurden. 

Damit sollen die konkreten Gegenstände und Ziele der beabsichtigten Interessen-
vertretung transparent gemacht werden. 

 

5.8.1 Angaben zu Regelungsvorhaben 

Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter müssen den Gegenstand der 
Interessenvertretung konkret benennen und daher möglichst präzise angeben, auf 
welches Regelungsvorhaben sich die Interessenvertretung jeweils bezieht. Dies betrifft 
sowohl aktuelle als auch geplante oder von den Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertretern angestrebte Regelungsvorhaben. 

Ausschlaggebend für die Verpflichtung zur Angabe eines Regelungsvorhabens ist die 
konkrete Interessenvertretungstätigkeit. Es kommt darauf an, ob sich die jeweilige 
Interessenvertretungstätigkeit konkret auf die Änderung, Abschaffung oder 
Beibehaltung bestehender oder die (Nicht-)Einführung neuer rechtlicher Regelungen 
bezieht, unabhängig davon, ob hierzu bereits ein Vorhaben des Deutschen Bundestages, 
der Bundesregierung oder der Europäischen Union existiert oder ein solches in Planung 
ist. 

 

Ein Regelungsvorhaben ist anzugeben, wenn sich die Interessenvertretungstätigkeit 
im jeweiligen Einzelfall auf konkrete Vorschläge oder Forderungen 
 

• zur Änderung bestehender rechtlicher Regelungen, 
 

• zur Abschaffung bestehender rechtlicher Regelungen, 
 

• zur Beibehaltung bestehender rechtlicher Regelungen (im Rahmen einer 
Diskussion um deren Änderung oder Abschaffung) oder 
 

• zur (Nicht-)Einführung neuer rechtlicher Regelungen 
 

bezieht oder mittels der Interessenvertretungstätigkeit Adressatinnen und 
Adressaten im Sinne des Lobbyregistergesetzes im Hinblick auf ihre Position auf 
nationaler, europäischer oder internationaler Ebene zu jeweils dort diskutierten 
rechtlichen Regelungen beeinflusst werden sollen. 
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6. Registereintrag freigeben 

Nachdem alle Angaben vollständig eingetragen wurden, muss der Registereintrag für die 
Veröffentlichung im Lobbyregister freigegeben werden. 

Dieser Prozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen, da dabei die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Angaben gemäß § 4 Absatz 2 Satz 2 LobbyRG durch eine Unterschrift auf 
einem Bestätigungsdokument gegenüber der registerführenden Stelle bestätigt werden müssen. 

Zum Abschluss muss ein Freigabecode eingegeben werden, welcher der/dem agierenden 
Admin nach Aktivierung des Freigabevorgangs von der registerführenden Stelle per Briefpost 
zugesendet wird. Dieses zunächst etwas kompliziert anmutende Verfahren ist notwendig, um – 
gerade in Anbetracht dessen, dass sich gegebenenfalls auch Personen und Organisationen aus 
dem Ausland registrieren müssen – eine eindeutige Identifikation der Eintragenden 
sicherzustellen und damit „Fake-Eintragungen“ weitestgehend zu vermeiden. 

Wenn alle Angaben vollständig eingetragen wurden, kann die zur Veröffentlichung des 
Eintrags notwendige Freigabe über die Eintragsübersicht gestartet werden. 

 

 

 

In der Eintragsübersicht gelangt man durch einen Klick auf die Schaltfläche „Zur Freigabe des 
Eintrags“, welche oberhalb der Eintragskategorien angezeigt wird, auf die Seite „Freigabe des 
Eintrags“. 
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7. Änderungen und Aktualisierungen vornehmen 

7.1 Überblick über die Änderungs- und Aktualisierungsvorgaben 

Um dauerhaft einen hohen Informationswert der Registereinträge zu gewährleisten, legt das 
Lobbyregistergesetz in § 3 Absatz 3 Satz 1 fest, dass Änderungen innerhalb bestimmter Fristen 
in das Register einzutragen sind. Darüber hinaus ist gemäß § 3 Absatz 3 Satz 2 LobbyRG der 
gesamte Eintrag spätestens sechs Monate nach Ablauf des letzten Geschäftsjahres vollständig 
zu aktualisieren. 

Das Lobbyregistergesetz unterscheidet somit zwischen vorzunehmenden „Änderungen“ und 
notwendigen „Aktualisierungen“ des Eintrags.  

In der Praxis unterscheiden sich Änderungen und Aktualisierungen des Eintrags vor allem 
durch die Gestaltung des Freigabeprozesses zur finalen Veröffentlichung der neuen 
Eintragsversion im Lobbyregister: 

Abhängig davon, ob es sich um die Änderung von Einzelangaben oder die vollständige 
Aktualisierung des Eintrags handelt, erkennt die IT-Anwendung des Lobbyregisters 
automatisch, mit welchem Freigabeprozess die Angaben im Register veröffentlicht werden 
können. Denn erst durch die Freigabe der Änderungen bzw. der Aktualisierung sind diese 
wirksam im Lobbyregister eingetragen. 

Zur Veröffentlichung von Änderungen im Registereintrag genügt die Freigabe mittels der 
Eingabe des bei der Ersteintragung übersandten und dauerhaft gültigen Freigabecodes. 

Mindestens einmal im Jahr, abhängig vom Ende des Geschäftsjahres der Interessenvertreterin 
oder des Interessenvertreters, müssen die geschäftsjahresbezogenen Angaben im Eintrag 
aktualisiert werden („Geschäftsjahresaktualisierung“). Bei dieser 
Geschäftsjahresaktualisierung ist zugleich der gesamte Registereintrag zu überprüfen und seine 
Richtigkeit gegenüber der registerführenden Stelle zu bestätigen. Zur Veröffentlichung des 
aktualisierten Eintrags im Lobbyregister ist zusätzlich ein Bestätigungsdokument zu 
unterschreiben und hochzuladen. Hinweise zur Vornahme dieser Aktualisierung des Eintrags 
können dem Abschnitt 7.3 entnommen werden. 

Unabhängig von den gesetzlichen Fristen besteht jederzeit die Möglichkeit, den Registereintrag 
zu bearbeiten und geänderte Angaben unmittelbar im Lobbyregister zu veröffentlichen. Es 
dürfte für die Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter sowie für die Personen, die die 
Interessenvertretung unmittelbar ausüben, von Vorteil sein, auf einen möglichst aktuellen 
Registereintrag verweisen zu können. 

In § 3 Absatz 3 LobbyRG sind die verschiedenen Fristen festgelegt, innerhalb derer 
Änderungen oder Aktualisierungen spätestens im Register vorzunehmen sind.  

Zur Einhaltung dieser Fristen helfen die Datumsangaben in der Spalte „Letzte Bearbeitung“ in 
der Eintragsübersicht, in denen das Datum der letzten Bearbeitung angezeigt wird sowie der 
Hinweis, ob diese Änderung bereits veröffentlicht wurde.  
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7.2.5 Änderung abschließen 

Nachdem der Freigabecode eingegeben wurde, kann der geänderte Registereintrag durch einen 
Klick auf „Registereintrag veröffentlichen“ für die Veröffentlichung im Lobbyregister 
freigegeben werden. Wenn der geänderte Registereintrag veröffentlicht ist, erscheint eine 
entsprechende Erfolgsmeldung. 

Bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kann die Freigabe durch Betätigung der Schaltfläche 
„Freigabe abbrechen“ jederzeit abgebrochen werden, beispielsweise um notwendige 
Korrekturen vorzunehmen. In diesem Fall muss der Freigabeprozess im Anschluss erneut 
durchlaufen werden. 

  

 
Konkretes Vorgehen bei der Vornahme von einzelnen Änderungen: 
 

⮚ Klicken Sie in der Eintragsübersicht auf die Eintragungskategorie, die Sie ändern 
möchten, und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. 

⮚ Klicken Sie in der Eintragsübersicht unten auf die Schaltfläche „Zur Freigabe des 
Eintrags“. 

⮚ Geben Sie den fünfstelligen Freigabecode in das Eingabefeld ein und 
veröffentlichen Sie den Registereintrag durch Klicken auf die Schaltfläche 
„Registereintrag veröffentlichen“. 
 

 

 

7.3 Aktualisierung der geschäftsjahresbezogenen Angaben 
(„Geschäftsjahresaktualisierung“) vornehmen 

Spätestens sechs Monate nach dem Ende eines Geschäftsjahres sind gemäß § 3 Absatz 3 Satz 2 
LobbyRG die geschäftsjahresbezogenen Angaben des Registereintrags für das letzte abgelaufene 
Geschäftsjahr zu aktualisieren („Geschäftsjahresaktualisierung“). 

 

7.3.1 Zu aktualisierende Angaben 

Die geschäftsjahresbezogenen Angaben im Registereintrag, die im Rahmen der 
„Geschäftsjahresaktualisierung“ aktualisiert werden müssen, sind im Einzelnen: 

 

⮚ die Angaben zu Beginn und Ende des (nun) laufenden sowie des letzten und des 
vorletzten abgelaufenen Geschäftsjahres (siehe Abschnitt 5.5) 

⮚ die Anzahl der Beschäftigten im Bereich der Interessenvertretung, ausgedrückt in 
Vollzeitäquivalenten (siehe Abschnitt 5.6) 
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8. Beschränkung der Veröffentlichung schutzwürdiger Daten 

Nach § 4 Absatz 6 Satz 1 LobbyRG beschränkt die registerführende Stelle auf schriftlichen 
Antrag die Veröffentlichung der im Lobbyregister einzutragenden Angaben (§ 3 Absatz 1 und 2 
LobbyRG) vollständig oder teilweise, wenn ihr die Interessenvertreterin oder der 
Interessenvertreter darlegt, dass der Veröffentlichung unter Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalls überwiegende schutzwürdige Interessen der Interessenvertreterin oder des 
Interessenvertreters oder der nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 und 2 sowie Absatz 2 Nummer 2 
und 3 LobbyRG einzutragenden Personen (Vertreter/-innen, betraute Personen,  
Auftraggeber/-innen und ggf. die für die jeweils beauftragte Interessenvertretung eingesetzten 
Personen) entgegenstehen. 

 

8.1 Schutzwürdige Interessen 

Das Lobbyregistergesetz nennt in § 4 Absatz 6 Satz 2 abschließend die schutzwürdigen 
Interessen, die einer Veröffentlichung der eingetragenen Angaben entgegenstehen können. 

Schutzwürdige Interessen liegen vor, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine 
Veröffentlichung die genannten Personen der Gefahr aussetzen würde, Opfer eines 
Verbrechens oder eines Vergehens nach den Paragrafen 124, 223, 224, 240 oder 241 des 
Strafgesetzbuches (StGB) zu werden. Die Aufzählung der Vergehen ist abschließend. 

 

Gefahr ist ein Zustand, bei dem es nach den konkreten tatsächlichen Umständen 
wahrscheinlich ist, dass es zum Eintritt eines schädigenden Ereignisses kommt. 

Die Formulierung „wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen“ macht deutlich, dass 
gegenüber dem tatsächlichen Vorliegen einer Gefahr ein geringerer 
Wahrscheinlichkeitsmaßstab angelegt wird. Eine Gefahr muss daher nicht konkret 
vorliegen. Es reicht aus, dass das Vorliegen einer Gefahr nach den konkreten 
dargelegten Tatsachen möglich erscheint. Die dargelegten Tatsachen sind dahingehend 
zu prüfen, ob sie die Annahme einer Gefahr in diesem Einzelfall rechtfertigen. 

Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die mit Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 
bedroht sind, z. B. § 211 StGB (Mord), § 212 StGB (Totschlag), § 226 StGB (Schwere 
Körperverletzung), § 249 StGB (Raub) oder § 306 StGB (Brandstiftung). 

Abschließend genannt sind zudem folgende Vergehen: § 124 StGB (Schwerer 
Hausfriedensbruch), § 223 StGB (Körperverletzung), § 224 StGB (Gefährliche 
Körperverletzung), § 240 StGB (Nötigung) und § 241 StGB (Bedrohung). 

 

Die Tatsachen, aus denen sich die Annahme einer Gefahr im Hinblick auf die genannten 
Straftaten ergibt, müssen gegenüber der registerführenden Stelle dargelegt werden. 

 

8.2 Prüfungsmaßstäbe 

Die Beschränkung der Veröffentlichung von Angaben im Lobbyregister mindert die 
Transparenz im Bereich der Interessenvertretung erheblich. Daher werden strenge 
Anforderungen an die Beschränkung der Veröffentlichung gestellt.  
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9. Beendigung der Interessenvertretung 

Im Lobbyregister sollen nur Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter registriert sein, 
die aktuell Interessenvertretung im Sinne des Lobbyregistergesetzes betreiben oder in Auftrag 
geben. 

 

 

Wichtiger Hinweis! 

Das Lobbyregistergesetz sieht keine unmittelbare Löschung von Registereinträgen aus dem 
Lobbyregister vor. Es ist daher weder für Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter noch 
für die registerführende Stelle möglich, den Eintrag einer Interessenvertreterin oder eines 
Interessenvertreters unmittelbar in der Webanwendung zu löschen. 
 

 

 

Es wird eine Liste früherer Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter öffentlich im 
Lobbyregister geführt, vgl. § 3 Absatz 5 Satz 1 LobbyRG. 

In diese Liste werden gemäß § 3 Absatz 5 Satz 2 Alternative 1 LobbyRG Einträge von 
Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern übertragen, die dem Deutschen Bundestag 
anzeigen, dass sie keine Interessenvertretung mehr betreiben oder in Auftrag geben. 

 

Eine Anzeige der Beendigung der Interessenvertretung hat zu erfolgen, wenn 

 

• ein Eintrag im Lobbyregister besteht, weil bisher eintragungspflichtige 
Interessenvertretung betrieben, diese Tätigkeit jedoch beendet wurde und auch die 
Voraussetzungen für eine freiwillige Eintragung (siehe Abschnitt 2) nicht vorliegen oder 
eine solche nicht gewünscht ist, oder 
 

• die Interessenvertreterin oder der Interessenvertreter zwar keine eintragungspflichtige 
Interessenvertretung betreibt, aber gemäß § 2 Absatz 5 LobbyRG freiwillig in das 
Register eingetragen ist, und dieser Eintrag mit den damit einhergehenden 
Verpflichtungen nicht aufrechterhalten werden soll. 


